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A. Änderung der Verfassung des Kantons Glarus 
B. Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte 

(Projekt «Förderung der politischen Partizipation») 
 
 
Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

1. Die Vorlage im Überblick 

Der Regierungsrat setzte sich im Rahmen der Legislaturplanung 2019–2022 das Ziel, dass 
sich mehr Menschen an der Politik beteiligen. Er beauftragte eine Arbeitsgruppe mit der Er-
arbeitung von Massnahmen zur Förderung der politischen Partizipation. Diese legte 2021 ei-
nen Massnahmenkatalog vor. Die vorliegende Sammelvorlage setzt Massnahmen aus die-
sem Katalog in der Verfassung des Kantons Glarus (Kantonsverfassung, KV) und im Gesetz 
über die politischen Rechte (GPR) um. Gleichzeitig werden ein Vorstoss aus dem Landrat 
und übergeordnete Vorgaben berücksichtigt. Die verschiedenen Änderungen finden ihren 
gemeinsamen Nenner in ihrem Bezug zur politischen Partizipation. 

1.1. Ausweitung der politischen Rechte 

Auslandschweizer Stimmberechtigte, die in einem Glarner Stimmregister eingetragen sind, 
sollen künftig nicht nur an Nationalratswahlen sowie eidgenössischen Volksabstimmungen 
teilnehmen können, sondern auch an Ständeratswahlen. 
 
Die Bestimmung in der Kantonsverfassung, welche Menschen vom Stimmrecht ausschliesst, 
die wegen geistiger Behinderung oder psychischer Störung unter umfassender Beistand-
schaft stehen, verstösst gegen die UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Sie soll 
aufgehoben werden. Die Rechtswirklichkeit hat diese Bestimmung längst überholt, insofern 
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde kaum mehr umfassende Beistandschaften er-
richtet. 
 
Die UN-BRK verpflichtet darüber hinaus dazu, Massnahmen zu ergreifen, durch welche 
Menschen mit Behinderungen in die Lage versetzt werden, gleichberechtigt mit anderen an 
Entscheidungsprozessen des politischen Lebens teilzunehmen. Dies soll mit einer neuen Be-
stimmung in der Kantonsverfassung verankert werden. Bei den Massnahmen gilt der Grund-
satz der Verhältnismässigkeit. 
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1.2. Bessere Information 

Studien haben aufgezeigt, dass die Information der Stimmberechtigten insbesondere bei  
Majorzwahlen Verbesserungspotenzial aufweist. An das bestehende freiwillige Anmeldever-
fahren bei Majorzwahlen anknüpfend, soll daher den Stimmberechtigten inskünftig eine Na-
mensliste der eingegangenen Kandidaturen zugestellt werden können. 
 
Die Informationen müssen die Stimmberechtigten dort erreichen, wo sie sich bewegen. Das 
ist heutzutage für viele das Internet. Deshalb sollen die bestehenden Bestimmungen, welche 
das Landsgemeindememorial und die Unterlagen für die Gemeindeversammlung auf eine 
physische Form beschränken, aufgehoben werden. Gleichzeitig soll die Grundlage für deren 
elektronische Form gelegt werden, welche neu rechtlich massgeblich sein soll. Ferner soll 
die Möglichkeit «weiterer Medien» geschaffen werden, welche keine zusätzlichen, aber an-
ders aufbereitete Informationen vermitteln sollen (z. B. Erklärvideos). Damit niemand von 
dieser Entwicklung abgehängt wird, regelt die Vorlage, dass wie bis anhin mindestens ein 
Exemplar in physischer Form pro Haushalt an die Stimmberechtigten versendet wird, wobei 
in Bezug auf die Ausgestaltung auf Kantons- und Gemeindeebene unterschiedliche Ansätze 
verfolgt werden. Der Kanton beabsichtigt weiterhin eine automatische Zustellung des Lands-
gemeindememorials, wobei Stimmberechtigte künftig auf diese Zustellung verzichten können 
sollen. Mittel- bis langfristig kann dieser Automatismus aufgehoben werden; der Entscheid 
darüber obliegt dem Landrat. Die Gemeinden sehen hingegen vor, dass die Stimmberechtig-
ten einmal pro Haushalt eine zusammengefasste Form der Unterlagen (Flyer) für die Ge-
meindeversammlung in physischer Form erhalten und ergänzend dazu die gesamten Unter-
lagen in physischer Form (für eine bestimmte Gemeindeversammlung oder als Dauer-Abon-
nement) bestellen können. 

1.3. Innovative Projekte zur Förderung der politischen Partizipation 

Fernab der bekannten und institutionalisierten Kanäle sind unzählige kleine und grössere 
Möglichkeiten zur Partizipation am politischen Leben denkbar. Es soll eine gesetzliche 
Grundlage geschaffen werden, damit der Kanton und die Gemeinden mit solchen alternati-
ven Formen der politischen Partizipation experimentieren bzw. Pilotversuche durchführen 
können. Die Bestimmung ist bewusst offengehalten, sodass eine weitgefasste Reihe von In-
strumenten darunter gefasst werden kann (z. B. das partizipative Budget). 

1.4. Vereinfachte Verfahren 

Durch einzelne Änderungen sollen verschiedene Verfahrensbestimmungen angepasst und 
vereinfacht werden. Dabei handelt es sich einerseits um das formelle Erfordernis von 
zehn Unterschriften für einen Wahlvorschlag bei Landratswahlen. Diese Bestimmung besitzt 
heutzutage keine praktische Bedeutung mehr und soll aufgehoben werden. Damit wird eine 
vom Landrat überwiesene Motion umgesetzt. 
 
Andererseits sollen Anträge zuhanden der Landsgemeinde (Memorialsanträge) oder der Ge-
meindeversammlung künftig nicht nur schriftlich, sondern auch elektronisch eingereicht wer-
den können. Dies wird mittelfristig über das sogenannte Serviceportal ermöglicht, welches 
am 1. September 2024 in Betrieb genommen wurde. 
 
Ferner werden kleinere Anpassungen zur Angleichung an das Bundesrecht gemacht, so na-
mentlich in Bezug auf den Zeitpunkt der Anmeldung einer Kandidatur. 

2. Ausgangslage 

2.1. Politische Planung / Arbeitsgruppe «Politische Partizipation» 

In seiner Legislaturplanung 2019–2022 gab sich der Regierungsrat das Ziel, dass sich mehr 
Menschen an der Politik beteiligen. Als eine Massnahme zur Erreichung dieses Ziels sah er 
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die Erarbeitung eines Berichts zur Förderung der politischen Partizipation auf Stufe Bund, 
Kanton und Gemeinden vor. Ende 2019 beauftragte er eine Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen 
und Vertretern von Kanton und Gemeinden mit der Umsetzung dieser Massnahme. Unter-
stützt vom Zentrum für Demokratie in Aarau erarbeitete die Arbeitsgruppe eine systemati-
sche Auslegeordnung zur Beteiligung der Glarnerinnen und Glarner an der Politik. Bestand-
teil davon war eine Analyse der verschiedenen Kanäle der Partizipation und eine Bevölke-
rungsbefragung. Ausserdem diskutierte die Arbeitsgruppe 33 Massnahmen zur Förderung 
der Beteiligung der Menschen an der Politik. Im Mai 2021 schloss die Arbeitsgruppe ihre Ar-
beiten ab. Im Juni 2021 beschloss der Regierungsrat, welche Massnahmen im kantonalen 
Zuständigkeitsbereich er weiterverfolgen möchte. Im September 2021 nahm der Regierungs-
rat von der Umsetzungsplanung Kenntnis. Gleichzeitig beauftragte er die zuständigen Stellen 
unter anderem mit der Umsetzung der nachfolgenden Massnahmen: 
– Generationenklausel zur Überprüfung des Landsgemeindesystems; 
– Einführung eines Anmeldeverfahrens bei Majorzwahlen; 
– Ausweitung des Stimm- und Wahlrechts für Auslandschweizer Stimmberechtigte (auf 

Ständeratswahlen); 
– Digitalisierung Unterschriftensammlung / Einreichung von Anträgen zuhanden von 

Landsgemeinde und Gemeindeversammlung; 
– Memorial für die Landsgemeinde und für die Gemeindeversammlungen überprüfen; 
– Neukonzipierung des Memorials für die Landsgemeinde. 
 

In seiner Legislaturplanung 2023–2026 nahm der Regierungsrat zudem die Neukonzipierung 
der kantonalen Abstimmungsunterlagen (insb. Landsgemeindememorial) als Massnahme 
zum Legislaturziel 1 («Die Bevölkerung im Kanton Glarus kann sich einfacher an der Politik 
beteiligen») auf. 

2.2. Motion 

Am 13. April 2022 reichten die Landräte Urs Sigrist und Ruedi Tschudi die Motion «Änderung 
Gesetz über die politischen Rechte – Artikel 43 Wahlvorschläge» ein (s. Beilage). Darin for-
derten sie eine Vereinfachung der Regelung in Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe d GPR bzw. 
eine grundsätzliche Überarbeitung von Artikel 43 GPR hinsichtlich «Reduktion der Komplexi-
tät und einer sinnvollen Anwendung». In seiner Stellungnahme vom 30. August 2022 kam 
der Regierungsrat zum Schluss, dass der Bestimmung von Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe d 
GPR, welche bei Wahlen nach dem Verhältniswahlverfahren eine Unterzeichnung der Wahl-
vorschläge durch wenigstens zehn im Wahlkreis wohnhafte, stimmberechtigte Personen vor-
sieht, keine Bedeutung mehr zukomme. Hingegen erachtete er die weiteren Vorschriften von 
Artikel 43 GPR als zweckdienlich, notwendig und nachvollziehbar. Er beantragte dem Land-
rat, die Motion zu überweisen und äusserte während der Beratung im Landrat die Absicht, 
bei einer Annahme der Motion die Umsetzung im Rahmen des vorliegenden Rechtsset-
zungsprojektes zur Förderung der politischen Partizipation vorzunehmen. Der Landrat über-
wies die Motion. 

2.3. Übergeordnetes Recht 

2.3.1. UNO-Behindertenrechtskonvention 

Die Kantonsverfassung schliesst Menschen vom Stimmrecht aus, die wegen geistiger Behin-
derung oder psychischer Störung unter umfassender Beistandschaft stehen (Art. 56 Abs. 2 
KV). Diese Regelung steht im Widerspruch zur UN-BRK, die für die Schweiz im Jahr 2014 in 
Kraft getreten ist. Danach garantieren die Vertragsstaaten Menschen mit Behinderungen die 
politischen Rechte sowie die Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen auszuüben 
(Art. 29 UNO-BRK). 
 
Verschiedene Kantone haben bereits politische Bestrebungen auf dem Weg zu einer «integ-
rativen Demokratie» aufgenommen. So kam im Jahr 2020 im Kanton Genf mit deutlicher 
Mehrheit eine entsprechende Verfassungsrevision zustande, welche den Bürgerinnen und 
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Bürgern, die wegen geistiger oder psychischer Beeinträchtigung unter umfassender Bei-
standschaft stehen, die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen ermöglichte. Aktuell sind 
in rund einem Dutzend Kantone ähnliche Bestrebungen im Gange, sei es, indem der Aus-
schluss behinderter Personen vom Stimmrecht aufgehoben werden soll, sei es, um ihnen die 
Ausübung der politischen Rechte generell zu erleichtern. Dabei handelt es sich in der Regel 
um parlamentarische Vorstösse, im Kanton Solothurn gar um eine Volksinitiative. Im Bund 
wurde das Postulat 21.3296 («Menschen mit einer geistigen Behinderung sollen umfassend 
am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können») am 8. Juni 2021 angenommen 
und überwiesen (vgl. Amtliches Bulletin 2021, S. 507 ff.), womit auch Anpassungen im Bun-
desrecht absehbar werden. 
 
Die Umsetzung der UN-BRK im Bereich der politischen Rechte steht im Einklang mit dem 
LZ 9 der Legislaturplanung 2023–2026 des Regierungsrates, wonach die Selbstbestimmung 
für Menschen mit Behinderungen zu erhöhen ist. Dazu soll die UN-BRK u. a. auch im Be-
reich der politischen Rechte umgesetzt werden (M 9.1). 

2.3.2. Harmonisierung mit Bundesrecht 

Diese Vorlage wird ferner genutzt, um die kantonalen Vorgaben zur Ausübung der politi-
schen Rechte weiter mit denjenigen des Bundesrechts – im Vordergrund steht dabei das 
Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR) – zu harmonisieren. Dies im Zusammen-
hang mit den Fristen für die Meldung von Kandidaturen und von Wahlvorschlägen (Art. 47 
BPR). Auch sind die aktuellen Bestrebungen zur Revision des Bereichs der politischen 
Rechte auf Bundesebene in das Rechtsetzungsprojekt einzubeziehen, insbesondere die 
Möglichkeit zur Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz von sogenann-
ten Abstimmungsschablonen für Menschen mit einer Sehbehinderung (Umsetzung Motion 
Staatspolitische Kommission NR, 22.3371) im kantonalen Recht. 

3. Inhalt der Vorlage 

3.1. Umsetzung der Motion Urs Sigrist und Ruedi Tschudi 

Die bisherige Bestimmung in Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe d GPR verlangt, dass Wahlvor-
schläge für die Landratswahlen von wenigstens zehn im Wahlkreis wohnhaften Stimmbe-
rechtigten unterstützt – unterzeichnet – werden müssen. Sie besteht seit der Einführung des 
Proporzwahlrechts im Kanton Glarus durch die Landsgemeinde des Jahres 1920. Die Unter-
zeichnung der Wahlvorschläge durch eine gewisse Zahl von Stimmberechtigten sollte Ge-
währ dafür bieten, dass nur ernst gemeinte Vorschläge eingereicht werden. Somit stellt das 
Quorum eine gewisse, aber bewusst nicht zu hoch angesetzte Hürde für die Teilnahme einer 
Liste an einer Proporzwahl dar. 
 
Der Regierungsrat stellte in seinem Antrag an den Landrat vom 30. August 2022 fest, dass 
aufgrund der markanten Vergrösserung der Wahlkreise im Zusammenhang mit der Gemein-
destrukturreform von 2010 in allen Wahlkreisen mehr als zehn Sitze zu vergeben sind. Ent-
sprechend können die Kandidierenden einer Liste heute theoretisch selbst das Quorum an 
Unterschriften für die Einreichung der Wahlvorschläge erfüllen. Die Bestimmung führt somit 
oftmals ins Leere, da die meisten Listen mit mehr als zehn unterschiedlichen Kandidieren-
den, die in der Regel auch im Wahlkreis wohnhaft sind, antreten. Zudem ist für die Stimmbe-
rechtigten in erster Linie relevant, wer kandidiert – nicht, wer einen Wahlvorschlag unter-
zeichnet. 
 
Der Regierungsrat erachtet eine Erhöhung des Quorums als keine sinnvolle Möglichkeit, da 
dadurch ein administrativer Aufwand aufrechterhalten wird, dem kein konkreter Nutzen ge-
genübersteht. Neben Regierungs- und Landrat befürworten auch die direkt mit der Materie 
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befassten Gemeindekanzleien stattdessen eine Aufhebung der Bestimmung. Der Regie-
rungsrat rechnet nicht damit, dass eine Aufhebung dieser Bestimmung Missbrauch den Weg 
ebnen würden. 
 
Im Rahmen der Landratsdebatte vom 28. September 2022 wurde der Vorschlag eines Par-
teiprivilegs aufgebracht, wie er im Bundesrecht besteht (Art. 24 Abs. 3 BPR). Dieser Vor-
schlag wird in der Vorlage nicht aufgenommen. Der Bund hat andere Voraussetzungen und 
knüpft bei seinem Parteienprivileg an das von der Bundeskanzlei geführte Parteienregister 
an (Art. 76a BPR). Der Kanton Glarus kennt kein solches Parteienregister, weshalb sich 
beim Parteienprivileg verschiedene Abgrenzungsfragen stellen würden (bspw. in Bezug auf 
die Jungparteien). Im kleinräumigen Kanton Glarus gibt es zudem nur selten Ad-hoc-Grup-
pierungen, die durch allfällige Sitzgewinne zu einer Zersplitterung des Parteiensystems füh-
ren könnten. Ein Parteienprivileg führt zu Aufwand, ohne einen Nutzen zu bringen. Ein privi-
legierter Zugang zum politischen System erscheint zudem einem Landsgemeindekanton 
fremd. 
 
Die Aufhebung von Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe d GPR bedingt gleichzeitig die Aufhebung 
des gegenstandslos werdenden Artikel 43 Absatz 4 GPR. 

3.2. Einführung einer Namensliste für freiwillige Anmeldungen bei Majorzwahlen 

Das geltende Recht kennt durch das Institut der Wahlvorschläge ein obligatorisches Anmel-
deverfahren für Wahlen im Verhältniswahlverfahren an der Urne (Wahl des Landrates). Bei 
der Totalrevision des Wahl- und Abstimmungsrechts im Jahr 2017 verzichtete der Gesetzge-
ber auf die Einführung eines obligatorischen Anmeldeverfahrens für Wahlen im Mehrheits-
wahlverfahren an der Urne (Wahl des Regierungsrates, des Nationalrates und der Stände-
räte sowie der Gemeindepräsidien und des Gemeinderates). Einzig im Zusammenhang mit 
der Einführung des elektronischen Stimmkanals sah der Regierungsrat in der Verordnung 
über die politischen Rechte (VPR) die Möglichkeit eines freiwilligen Anmeldeverfahrens für 
Kandidatinnen und Kandidaten vor (Art. 16, 17 und 46 VPR). 
 
Die im Oktober 2020 durchgeführte Bevölkerungsbefragung zeigte auf, dass rund 20 Prozent 
der daran Teilnehmenden es bei den Nationalrats-, Ständerats- und Regierungsratswahlen 
als sehr oder eher schwierig empfinden, sich einen Überblick über die Kandidatinnen und 
Kandidaten zu verschaffen. Bei den Gemeinderatswahlen beläuft sich der Anteil sogar auf 
27 Prozent1. Die Einführung eines generellen, freiwilligen Wahlanmelde- und Publikations-
verfahrens stellt vor diesem Hintergrund eine Massnahme dar, die zu einer besseren Infor-
mation der Stimmberechtigten beiträgt. 
 
Mit Beschluss 25. April 2023 hob der Regierungsrat die Beschränkung des freiwilligen An-
meldeverfahrens auf den elektronischen Stimmkanal (Art. 46 VPR) auf, womit sich Kandida-
tinnen und Kandidaten für Wahlen im Mehrheitswahlverfahren an der Urne freiwillig anmel-
den konnten. Die Änderung trat am 1. Mai 2023 in Kraft. Seither wurden seitens der Staats-
kanzlei und der Gemeindekanzleien gute Erfahrungen mit dem freiwilligen Anmeldeverfahren 
gemacht; in den seit dem Inkrafttreten erfolgten Wahlen haben sich alle Kandidatinnen und 
Kandidaten freiwillig angemeldet. Das Institut hat sich in der Praxis bewährt. 
 
Diese Vorlage erlaubt es, für das derzeit auf der Verordnungsstufe geregelte freiwillige An-
meldeverfahren eine Grundlage in das Gesetz aufzunehmen, wo die Bestimmung als Ge-
genstück zum (obligatorischen) Wahlvorschlag im Verhältniswahlverfahren (Art. 43 GPR) 
steht. Die für eine freiwillige Anmeldung erforderlichen Angaben sollen weiterhin auf Verord-
nungsstufe geregelt werden. Grundsätzlich ist daher an der Bestimmung von Artikel 16 Ab-
satz 2 VPR nichts zu ändern. 
 

                                                
1 Vgl. Rochat Philippe / Kübler Daniel, Beteiligung im Kanton Glarus, Zwischenbericht 2: Ergebnisse einer reprä-

sentativen Umfrage, Aarau, 2020, S. 23, Abbildung 17. 
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Zur weitergehenden Verbesserung der Information der Stimmberechtigten soll neu bei ersten 
Wahlgängen nach dem Mehrheitswahlverfahren auf Grundlage der eingegangenen Kandida-
turen eine Namensliste, wie sie z. B. der Kanton Thurgau kennt, zusammen mit dem Wahl-
material versandt werden können. So haben die Stimmberechtigten eine Übersicht über die 
Kandidatinnen und Kandidaten, wobei weiterhin jede wählbare Person auf dem Wahlzettel 
aufgeschrieben werden kann. Hierfür wird mit Artikel 34b E-GPR eine gesetzliche Grundlage 
geschaffen. Sie bestimmt lediglich die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten auf 
der Namensliste. Weitere Einzelheiten der Namensliste soll der Regierungsrat auf der Ver-
ordnungsstufe regeln können. Es handelt sich hier insbesondere um die Frage, welche der 
im Rahmen des freiwilligen Anmeldeverfahrens gemachten Angaben aufgeführt werden. 

3.3. Ausweitung des Stimm- und Wahlrechts für Auslandschweizer Stimmberech-
tigte auf Ständeratswahlen 

Auslandschweizer Stimmberechtigte, die in einem Glarner Stimmregister eingetragen sind, 
können gemäss Artikel 3 Absatz 5 GPR an Wahlen und Abstimmungen nach Bundesrecht 
teilnehmen, d. h. an Nationalratswahlen sowie an eidgenössischen Volksabstimmungen. 
 
Verschiedene Kantone haben ihren Auslandschweizer Stimmberechtigten im kantonalen 
Recht ein weitergehendes Stimm- und/oder Wahlrecht gewährt, das sich auch auf Urnen-
gänge auf kantonaler Stufe erstreckt (GE, NE, FR, BE, JU, BL, SO, SZ, GR, TI; BS AG und 
ZH nur Ständeratswahl). Die Ausweitung des Wahlrechts auf die Ständeratswahlen ent-
spricht einer Forderung der Auslandschweizer-Organisation (ASO). Sie erscheint nachvoll-
ziehbar, weil das Bundesparlament (und damit auch der Ständerat) regelmässig über für die 
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer relevante Sachverhalte (z. B. etwa aussen-
politische Beziehungen oder sozialversicherungsrechtliche Fragen) befindet. Im Falle eines 
Referendums sind sie schon heute berechtigt, an der entsprechenden Volksabstimmung teil-
zunehmen. 
 
Aufgrund des Landsgemeindesystems und der damit verbundenen Ortsgebundenheit der 
Entscheidfindung ergibt ein Stimmrecht für Auslandschweizer Stimmberechtigte auf kantona-
ler Ebene hingegen keinen Sinn, zumal die Beratungsgegenstände an der Landsgemeinde 
im Ausland lebende Personen höchstens selten betreffen. Dasselbe gilt in Bezug auf das 
Wahlrecht für die Wahl des Regierungsrates und des Landrates. 

3.4. Elektronische Einreichung von Anträgen zuhanden der Landsgemeinde und 
der Gemeindeversammlungen 

Anträge zuhanden der Landsgemeinde (Memorialsanträge) oder der Gemeindeversammlung 
sollen nicht wie bisher nur schriftlich, sondern neu auch elektronisch eingereicht werden kön-
nen. Dies wird künftig über das sogenannte Serviceportal ermöglicht, welches am 1. Sep-
tember 2024 in Betrieb genommen wurde. Die technische Umsetzung im Serviceportal ist für 
Memorialsanträge bereits im entsprechenden Konzept (Roadmap) vorgesehen. 
 
Das formelle Verfahren einer elektronischen Einreichung und insbesondere auch das Unter-
schriftserfordernis richtet sich nach den im Gesetz über die digitale Verwaltung (DVG) und 
dem revidierten Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) aufgestellten Grundsätzen. 
Die einschlägigen Bestimmungen finden sich in den Verordnungen über das Behördenportal 
(BehöPV) und über das elektronische Verwaltungsverfahren (EVRV). Nutzerinnen und Nut-
zer des Serviceportals werden jedoch bei ausreichender Identifizierung automatisch darauf 
hingewiesen, dass eine qualifizierte elektronische Signatur nicht erforderlich ist (Art. 4 Abs. 1 
EVRV). Ebenfalls wird neu die Möglichkeit der elektronischen Einreichung von Petitionen 
eingeführt. 
 
Nicht Gegenstand des Rechtsetzungsprojektes bildet das Sammeln von Unterschriften für 
Begehren nach kantonalem oder kommunalem Recht, etwa für ein Referendumsbegehren 
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(sog. E-Collecting). Angesichts des Einzelinitiativrechts auf Stufe Kanton und Gemeinde so-
wie der aktuell geringen Bedeutung des Referendumsrechts erscheint ein Tätigwerden in 
dieser Sache nicht prioritär. 

3.5. Neukonzipierung des Landsgemeindememorials und der Unterlagen für die 
Gemeindeversammlungen 

Jedes Jahr druckt der Kanton Glarus rund 16’000 Memoriale (inkl. Reserve) für die Landsge-
meinde. Die Gemeinden drucken ihrerseits tausende Unterlagen für ihre Gemeindever-
sammlungen. Das Konzept besteht seit Jahrzehnten und wurde in dieser Zeit nur geringfügig 
angepasst. Aufgrund der neuen Möglichkeiten der Digitalisierung und veränderter Nutzungs-
gewohnheiten der Bevölkerung (etwa Konsum von Informationen über Smartphones) ist eine 
Überprüfung des Konzepts angezeigt. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Legislatur-
planung die Staatskanzlei mit der Neukonzipierung der kantonalen Abstimmungsinformatio-
nen (insb. Landsgemeindememorial) beauftragt. Prüfpunkte sind die Länge, die Sprache, der 
Aufbau und die digitale Aufbereitung. Die Behörden müssen mit ihren Informationen dorthin 
gelangen, wo sich die Menschen bewegen. Die Informationen sind dabei für eine breite Le-
serschaft einfach und verständlich aufzubereiten. 
 
Die Vorlage legt die rechtlichen Grundlagen für eine Neukonzipierung des Landsgemeinde-
memorials und der Unterlagen für die Gemeindeversammlungen. Die Grenzen, welche sich 
heute durch die Vorschriften in der Kantonsverfassung (Art. 62 KV) und im Gesetz über die 
politischen Rechte (Art. 60 GPR) in Bezug auf die physische Form ergeben (z. B. Zugang, 
Erschliessbarkeit, Interaktivität, Barrierefreiheit, verwendete Sprache, Papiergebundenheit 
usw.) werden aufgehoben oder zumindest aufgebrochen. 

3.5.1. Landsgemeindememorial 

Das Landsgemeindememorial wird urkundlich erstmals zu Beginn des 18. Jahrhunderts er-
wähnt und liegt seit 1806 in gedruckter Form vor. Es entspricht nicht nur einer langen Tradi-
tion, sondern es erfüllt auch verschiedene wichtige Funktionen: 
– Beratungsfunktion (Art. 34 Abs. 2 BV): Bei Abstimmungen kommt den Behörden im 

Sinne der Abstimmungsfreiheit eine Beratungsfunktion zu. Das Landsgemeindememorial 
informiert die Stimmberechtigten über die an der Landsgemeinde zu behandelnden Ge-
schäfte. Hierbei sind die Behörden an die aus dem Bundesrecht und der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung sich ergebenden Gebote der Vollständigkeit, der Sachlichkeit, der 
Transparenz und der Verhältnismässigkeit gebunden (vgl. Art. 10a Abs. 2 BPR). 

– Gültigkeitsfunktion (Art. 65 Abs. 1 KV): Die Publikation einer Vorlage im Landsgemeinde-
memorial stellt ein verfassungsmässiges Gültigkeitserfordernis für die Beratung an einer 
Landsgemeinde und das Zustandekommen rechtsgültiger Landsgemeindebeschlüsse 
dar. Andere Geschäfte dürfen nicht beraten werden. 

– Antragsermöglichungsfunktion (Art. 57 Abs. 1 i.V.m. Art. 65 Abs. 2 KV): Den Stimmbe-

rechtigten kommen anlässlich einer Landsgemeinde weitgehende politische Rechte zu 
(insb. das Antragsrecht auf Unterstützung, Abänderung, Ablehnung, Verschiebung oder 
Rückweisung eines Geschäfts). Das Landsgemeindememorial hat entsprechend einem 
erhöhten Informationsbedürfnis Rechnung zu tragen und ist nicht nur die Grundlage für 
eine Abstimmung (Ja oder Nein), sondern für die Wahrnehmung des Antragsrechts. Eine 
Kürzung der zur Verfügung gestellten Informationen kann zu einer (faktischen) Beschrän-
kung des Antragsrechtes der Stimmberechtigten führen. 

– Botschafts- bzw. Materialienfunktion: Mit dem Landsgemeindememorial unterbreitet der 

Landrat der Landsgemeinde seine Erlassentwürfe; er begründet darin den Erlassentwurf, 
erklärt, welche politischen Ziele er damit verfolgt und erläutert soweit nötig die einzelnen 
Bestimmungen. Insofern entspricht das Landgemeindememorial der auf Bundesstufe so 
genannten Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung (vgl. Art. 141 Parla-
mentsgesetz). Damit wird das Landsgemeindememorial zum Bestandteil der Materialien, 
d. h. zu den Dokumenten der gesetzgeberischen Vorarbeiten und des Gesetzgebungs-
verfahrens. Dies gewährleistet nicht nur eine Transparenz des Gesetzgebungsverfahrens 
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gegenüber der Öffentlichkeit, sondern auch, dass die Materialien als allgemein zugängli-
che Quelle zur Entstehungsgeschichte des Erlasses für die rechtsanwendenden und 
rechtsprechenden Instanzen sowie für Lehre und Forschung zur Verfügung stehen. Ent-
sprechend wird das Landsgemeindememorial von den Glarner Gerichten und auch vom 
Bundesgericht insbesondere zur Auslegung des kantonalen Rechts beigezogen. 

– Entlastungsfunktion: Es ist zeitlich nicht möglich, die einzelnen Vorlagen an der Landsge-
meinde mündlich zu erläutern. Aus diesem Grund verweisen die Behörden ebenso wie 
die Stimmberechtigten an der Landsgemeinde immer wieder auf die eingehenden Erläu-
terungen, Tabellen und Pläne im Landsgemeindememorial. Mit dem Bestreben, die 
Landsgemeinde von behördlichen Erläuterungen möglichst zu entlasten und ganz der 
Diskussion über umstrittene Punkte zu widmen, muss das Bestreben verbunden sein, 
den Stimmberechtigten eine umso eingehendere Information im Vorfeld zu vermitteln. 

 
An diesen Funktionen des Landsgemeindememorials soll durch die Neukonzipierung nichts 
geändert werden. Es soll jedoch neu und in Übereinstimmung mit dem 2022 im Rahmen der 
Vorlage «Förderung der Digitalisierung» an der Landsgemeinde angenommenen digitalen 
Primat (Art. 3 DVG) die elektronische Form rechtlich massgeblich sein (Art. 59a E-GPR). 
Das elektronische Landsgemeindememorial wird weiterhin in einer abschliessenden, in der 
Reihenfolge der aufgeführten Traktanden und Abfolge der Seitenzahlen unveränderbaren 
Form vorliegen; nach wie vor wird auf eine bestimmte, für alle Stimmberechtigten gleichlau-
tende Seite oder Textstelle verwiesen werden können. Auch Nachträge zum Landsgemein-
dememorial, die selten vorkommen (vgl. Landsgemeinde 2014 und 2019) und weiterhin mög-
lich bleiben (Art. 59a Abs. 5 Bst. a E-GPR), würden das elektronische Landsgemeindeme-
morial nicht verändern, sondern dieses separat ergänzen. 
 
Das rechtlich massgebliche elektronische Landsgemeindememorial wird innerhalb der bishe-
rigen Frist von spätestens vier Wochen vor der Landsgemeinde (Art. 62 Abs. 4 E-KV) im In-
ternet aufgeschaltet. Damit gilt es als zugänglich gemacht (Art. 59a Abs. 1 E-GPR), d. h. es 
wird nicht elektronisch an die Stimmberechtigten zugestellt (z. B. per E-Mail oder über das 
Serviceportal). 
 
Dem im Rahmen der Vorlage «Förderung der Digitalisierung» seitens der zuständigen Land-
ratskommission und des Landrates vorgebrachten Anliegen, dass immer darauf zu achten 
sei, dass Personen, die nicht digital verkehren wollen oder können, nicht ausgeschlossen 
werden sollen, wurde durch verschiedene Bestimmungen Rechnung getragen. Stimmbe-
rechtigte haben nach wie vor Zugang zum Landsgemeindememorial auf dem analogen Weg. 
Das Recht auf einen physischen Auszug auf Papier bleibt gewahrt (Art. 3 Abs. 2 DVG): 
- Einerseits, indem weiterhin ein Landsgemeindememorial in physischer Form in der 

Staatskanzlei zur Einsichtnahme öffentlich aufgelegt und dort verwahrt wird (Art. 59a 
Abs. 2 E-GPR). 

- Andererseits, indem die Stimmberechtigten weiterhin mindestens einmal pro Haushalt 
das Landsgemeindememorials in physischer Form zugestellt bekommen (Art. 59a 
Abs. 3 E-GPR). Am bisherigen System ändert sich also in dieser Hinsicht vorerst 
nichts. Allerdings kann der Regierungsrat auf der Verordnungsstufe vorsehen, dass die 
Zustellung des Landsgemeindememorials in physischer Form durch die Stimmberech-
tigten abbestellt werden kann (sog. opt-out). Die Stimmberechtigten sollen also ent-
scheiden können, ob sie das Landsgemeindememorial weiterhin in physischer Form 
erhalten möchten oder ob sie sich mit der im Internet zur Verfügung gestellten elektro-
nischen Version bzw. den digital aufbereiteten Inhalten begnügen. In einem weiteren 
Schritt kann der Landrat beschliessen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt das 
Landsgemeindememorial in physischer Form nur noch auf Verlangen zugestellt wird 
(sog. opt-in). Der Landrat entscheidet somit über den Systemwechsel. Das lässt sich 
aufgrund der Bedeutung des Landsgemeindememorials rechtfertigen (vgl. dazu auch 
die Regelung zum erstmaligen Einsatz des elektronischen Stimmkanals in Art. 15 
Abs. 1 GPR). Die detaillierte Regelung des Paradigmenwechsels bleibt aber typische 
Aufgabe des Regierungsrates. Dieser wird mit den Ausführungsbestimmungen in der 
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Verordnung betraut. In jedem Fall ist gewährleistet, dass die Stimmberechtigten, wel-
che dies möchten, weiterhin das Landsgemeindememorial in physischer Form erhal-
ten. 
 

Nicht zum (digitalen) Landsgemeindememorial gehören die «weiteren Medien», die zusätz-
lich zugänglich gemacht werden können (Art. 59a Abs. 6 E-GPR). Da diese weiteren Medien 
auf Grundlage des Landsgemeindememorials entstehen, sind sie nicht mit zusätzlichen, son-
dern mit anders aufbereiteten Informationen versehen. Dadurch sollen ergänzend zum 
Landsgemeindememorial auch weitere Kommunikationskanäle wie Soziale Medien oder 
Apps zielgruppengerecht bespielt werden können. Denkbar sind z. B.: 
– Erklärvideos: In Erklärvideos zu Sachabstimmungen, wie sie von der Bundeskanzlei im 

Vorfeld eidgenössischer Abstimmungen produziert werden, können Geschäfte auf eine 
andere Weise erklärt und gestreut werden. Damit können Stimmberechtigte angespro-
chen werden, für welche Textverständnis eine Hürde darstellt.  

– Weitere Medien: Darunter gefasst werden können auch z. B. Abstimmungsunterlagen in 

einfacher Sprache. 
 

Die Neukonzipierung des Landsgemeindememorials sieht zudem vor, eine Broschüre zu dru-

cken. Diese enthält die Traktandenliste mitsamt einer kurzen Zusammenfassung des we-
sentlichen Inhalts jedes Geschäfts. In einfacher, verständlicher Sprache geschrieben und op-
tisch ansprechend aufbereitet, soll sie das Eingangstor für alle Stimmberechtigten zur Lands-
gemeinde darstellen. Vor allem soll sie die individuelle Informationsbeschaffung für Stimmbe-
rechtigte ermöglichen, die das umfangreiche Landsgemeindememorial nicht mehr wollen und 
sich v. a. online informieren. Gemäss der aktuellen Planung soll die Broschüre allen Stimm-
berechtigten zusammen mit dem Stimmrechtsausweis physisch versandt werden.  
 
Auf die Bereitstellung solcher weiteren Medien besteht kein Anspruch. 

3.5.2. Unterlagen für die Gemeindeversammlung 

Der bisherige Artikel 60 GPR, welcher die Unterlagen für die Gemeindeversammlung wie 
auch bestimmte Bestimmungen zum Landsgemeindememorial regelte, wurde entflechtet. Er 
widmet sich nun ausschliesslich den Unterlagen für die Gemeindeversammlung. 
 
Naturgemäss spiegeln die Bestimmungen zu den Unterlagen für die Gemeindeversammlung 
zu einem grossen Teil diejenigen des Landsgemeindememorials, da beide Abstimmungsun-
terlagen einen ähnlichen Regelungsbedarf aufweisen. So soll auch in Bezug auf die Unterla-
gen für die Gemeindeversammlung der Übergang zum digitalen Primat vollzogen werden. 
Ebenfalls aber soll die Möglichkeit der Unterlagen in physischer Form bestehen bleiben, die 
in der Gemeinde öffentlich aufgelegt werden. Übereinstimmungen finden sich sodann bei der 
Regelung dringender Publikationen ebenso wie der Möglichkeit, weitere Medien zugänglich 
machen zu können. 
 
Ein erster Unterschied gegenüber den Bestimmungen zum Landsgemeindememorial stellt 
die gesetzliche Frist für die Zustellung der Unterlagen für die Gemeindeversammlung dar: 
Diese wurde – nach der Vernehmlassung – von 10 Tagen auf 21 Tage vor der Versammlung 
angehoben. Einen zweiten Unterschied stellt das System der Zustellung der Unterlagen für 
die Gemeindeversammlung dar: Auf besonderen Wunsch der Gemeindevertreterinnen und  
-vertreter wurde in Bezug auf die Zustellung der Unterlagen in physischer Form bewusst eine 
andere Vorgehensweise als beim Landsgemeindememorial gewählt. Neu sollen die Stimm-
berechtigten der Gemeinde nur noch eine der oben beschriebenen Broschüre nahekom-
mende, zusammengefasste Form der Unterlagen in physischer Form (Flyer) erhalten. In die-
ser zusammengefassten Form werden die traktandierten Geschäfte in ihren wesentlichen 
Punkten kurz dargelegt. Verschiedene Gemeinden haben bereits gute Erfahrungen mit einer 
solchen Lösung gemacht (z. B. Zollikon, Richterswil oder Melligen). Auf dieser zusammenge-
fassten Form der Unterlagen finden die Stimmberechtigten einen Hinweis auf die Unterlagen 
im Internet (meist in der Form eines Links und/oder QR-Codes) sowie einen Hinweis, dass 
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ihnen auf Verlangen die physische Form der umfassenden Unterlagen vollständig oder in 
Teilen zugestellt wird. Anders als beim Landsgemeindememorial sollen die Stimmberechtig-
ten also nicht immer die Unterlagen in physischer Form erhalten oder auf die Zustellung der 
Unterlagen in physischer Form verzichten können (opt-out), sondern umgekehrt diese aktiv 
verlangen müssen (opt-in). Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter zeigen sich mit Ver-
weis auf die genannten Beispiele zuversichtlich, dass eine solche Lösung auf Gemeindestufe 
angemessen ist. Dabei betonen sie, dass das Verlangen möglichst unkompliziert und nieder-
schwellig angemeldet werden können soll, z. B. per Telefon, auf dem Internet, per Post, am 
Schalter oder gar anlässlich einer Gemeindeversammlung. Es soll dieses Verlangen zudem 
auch individuell in Bezug auf die Unterlage zu einer bestimmten Gemeindeversammlung  
oder auch generell im Sinne eines Abonnements für alle künftigen Gemeindeversammlungen 
angegeben werden können. Dies wiederum gibt den Gemeinden eine grobe Planungssicher-
heit in Bezug auf die Produktion und Distribution der physischen Auszüge. 
 
Demzufolge sollte sich der ordentliche Ablauf vor einer Gemeindeversammlung (vorbehalten 
bleiben Fälle von Dringlichkeit gemäss Art. 60 Abs. 3 E-GPR) nach der Planung der Gemein-
den folgendermassen gestalten: 
– Etwa 45 Tage vor der Gemeindeversammlung ist in der Gemeindekanzlei Redaktions-

schluss für die Versammlungsunterlagen; 
– anschliessend findet der Druck der zusammengefassten Form der Unterlagen (Auflage: 

mindestens einmal pro Haushalt zzgl. Reserve) und der Unterlagen für die Gemeindever-
sammlung in physischer Form (Auflage: Anzahl Abonnements zzgl. Reserve) statt; 

– etwa 30 Tage vor der Gemeindeversammlung werden die gesamten Unterlagen für die 
Gemeindeversammlung in elektronischer Form auf der Gemeinde-Website, in der App 
«VoteInfo» und allenfalls auf weiteren elektronischen Kanälen veröffentlicht; 

– spätestens 21 Tage vor der Gemeindeversammlung erfolgt die Postverteilung der zu-
sammengefassten Form der Unterlagen sowie der Stimmrechtsausweise an alle Stimm-
berechtigten. Zeitgleich werden die Unterlagen für die Gemeindeversammlung in physi-
scher Form (vollständig oder in Teilen) an alle Abonnentinnen und Abonnenten verteilt; 

– ab dem 21. Tag vor der Gemeindeversammlung bis zum Vortag vor der Gemeindever-
sammlung wird ein laufender Postversand an jene Personen, welche die Unterlagen für 
die Gemeindeversammlung in physischer Form (vollständig oder in Teilen) nachträglich 
bestellen, sichergestellt. Bestellungen sollen per Telefon, E-Mail, Gemeinde-Website  
oder Serviceportal, Brief, Anmeldetalon an der zusammengefassten Form der Unterlagen 
oder auch am Schalter der Gemeinde möglich sein. Die Auslieferung sollte etwa ein bis 
zwei Tage nach Bestellungseingang erfolgen; 

– etwa zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung können allfällige Informationsveran-
staltungen zur Gemeindeversammlung durchgeführt werden. 

3.6. Förderung innovativer Projekte zur Förderung der politischen Partizipation 

Fernab der bekannten und institutionalisierten Kanäle sind unzählige kleine und grössere 
Möglichkeiten zur Partizipation am politischen Leben denkbar. Neue Wege der Partizipation 
können dabei helfen, Menschen zu mobilisieren, die sich sonst – aus unterschiedlichen 
Gründen – nicht über die klassischen Kanäle beteiligen. 
 
Die Vorlage schafft unter dem neuen Kapitel 5a («Förderung der politischen Partizipation») 
eine gesetzliche Grundlage, damit der Kanton und die Gemeinden mit solchen neuen bzw. 
alternativen Formen der politischen Partizipation experimentieren bzw. Pilotversuche durch-
führen können. Die Bestimmung ist bewusst offengehalten, sodass eine weitgefächerte 
Reihe von Instrumenten darunter gefasst werden können (z. B. das partizipative Budget). Die 
Pilotprojekte sind je nach ihrer Grösse und Bedeutung durch den Regierungs- oder Gemein-
derat zu bewilligen. Die einzigen gesetzlichen Vorgaben sind, dass Pilotprojekte zu befristen 
und zu evaluieren sind (Art. 90a Abs. 2 E-GPR). Sodann werden gesetzliche Grundlagen für 
den Erlass von Verordnungen geschaffen, welche – wenn es der Zweck des bewilligten Pilot-
projekts erfordert – auch vom kantonalen oder kommunalen Gesetz abweichen können 
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(Art. 90a Abs. 4 E-GPR). Die Finanzierung soll ebenfalls flexibel gehandhabt werden kön-
nen, weshalb der zuständige Regierungs- oder Gemeinderat diese vollständig oder teilweise 
übernehmen kann (Art. 90b E-GPR).  

3.7. Aufhebung des Ausschlusses von Menschen mit Behinderungen vom  
Stimmrecht 

Die Kantonsverfassung schliesst Menschen vom Stimmrecht aus, die wegen geistiger Behin-
derung oder psychischer Störung unter umfassender Beistandschaft stehen (Art. 56 Abs. 2 
KV). Diese Regelung steht im Widerspruch zu Artikel 29 UN-BRK und ist daher aufzuheben. 
 
Die Bestimmung wird in der Praxis kaum mehr angewendet. Im heutigen Erwachsenen-
schutzrecht wird eine umfassende Beistandschaft fast nicht mehr errichtet, da die allermeis-
ten Fälle durch massgeschneiderte Beistandschaften (Art. 393–396 ZGB) aufgefangen wer-
den können. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Glarus hat nach eigenen 
Angaben in den letzten Jahren keine umfassenden Beistandschaften mehr errichtet. 
 
Im Kanton Glarus dürften aktuell zehn Personen, welche unter umfassender Beistandschaft 
stehen (s. Tätigkeitsbericht 2022, S. 104), von der Aufhebung der Bestimmung von Artikel 56 
Absatz 2 KV profitieren und somit in den Genuss der politischen Rechte kommen. Sie sind 
wieder ins Stimmregister aufzunehmen. Damit haben sie neu Anspruch darauf, die Stimm- 
und Wahlunterlagen persönlich und rechtzeitig zu erhalten und zwar selbst dann, wenn die 
allgemeine Korrespondenz an die Beiständin oder den Beistand gehen sollte. Auch in Hei-
men haben die Stimmberechtigten Anspruch auf persönliche Aushändigung der an sie 
adressierten Wahl- und Abstimmungsunterlagen. 
 
Mit der Aufhebung des Ausschlusses von Menschen mit Behinderungen vom Stimmrecht 
verbunden sind diverse Fragen zur Wahlhilfe. Nachdem verschiedene Kantone hierzu Merk-
blätter und Empfehlungen publiziert haben, wird auch die Staatskanzlei ein solches Merkblatt 
erarbeiten und Heimen, Beiständinnen und Beiständen sowie interessierten Kreisen zur Ver-
fügung stellen. 

3.8. Verbesserter Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Ausübung von 
politischen Rechten 

Die UN-BRK verpflichtet die Vertragsstaaten nicht nur dazu, diskriminierende Gesetze, die 
Menschen mit Behinderungen von den politischen Rechten ausschliessen, abzuschaffen, 
sondern auch positive Massnahmen zu ergreifen, durch welche Menschen mit Behinderun-
gen in die Lage versetzt werden, gleichberechtigt mit anderen an Entscheidungsprozessen 
des politischen Lebens teilzunehmen. Dies betrifft verschiedene Aspekte wie die physische 
und intellektuelle Zugänglichkeit von Wahleinrichtungen und -materialien, der Einsatz unter-
stützender neuer Technologien oder die Unterstützung bei der Stimmabgabe. Dies soll pri-
mär Menschen mit Behinderungen zugutekommen, aber auch Personen, die z. B. aufgrund 
ihres Alters oder anderer Gründe in ihrer Fähigkeit, die für die Stimmabgabe nötigen Hand-
lungen selbst vorzunehmen, beeinträchtigt sind. 
 
Neu wird in die Kantonsverfassung aufgenommen, dass der Regierungsrat sich dafür ein-
setzt, dass auch stimmen kann, wer insbesondere wegen einer Behinderung unfähig ist, die 
für die Stimmabgabe nötigen Handlungen selbst vorzunehmen (Art. 57a Abs. 2 E-KV). Diese 
Bestimmung ist als Generalklausel für den verbesserten Zugang insbesondere von Men-
schen mit Behinderungen zur Ausübung ihrer politischen Rechte zu verstehen, insofern sie 
sich auf Wahlen und Abstimmungen an der Urne ebenso wie an der Landsgemeinde und der 
Gemeindeversammlung bezieht. Gewisse Barrieren sind und bleiben aber besonders dem 
Landsgemeindesystem inhärent und können kaum durch Massnahmen gänzlich aufgehoben 
werden. Bei den Massnahmen gilt daher der Grundsatz der Verhältnismässigkeit: Der mit 
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den Massnahmen verbundene Aufwand muss in einem angemessenen Verhältnis zum Nut-
zen stehen.2 Insbesondere verleiht diese Bestimmung einzelnen Stimmberechtigten keinen 
justiziablen Anspruch. Sie wird auf der Gesetzesstufe konkretisiert. So soll etwa in Bezug auf 
Wahlen und Abstimmungen an der Landsgemeinde und an der Gemeindeversammlung die 
Staats- oder Gemeindekanzlei im Vorfeld Massnahmen zur Erleichterung der Teilnahme von 
Stimmberechtigten mit Behinderungen treffen können (Art. 60a E-GPR). Hierunter fällt z. B. 
der bereits in vergangenen Jahren vorgesehene Einsatz von Gebärdensprachdolmetscherin-
nen und -dolmetschern an der Landsgemeinde. Die Staats- und die Gemeindekanzleien sind 
darauf angewiesen, dass besondere Bedürfnisse mit genügend Vorlaufzeit vor der Ver-
sammlung vorgebracht werden. Sie müssen nicht von sich aus alle Eventualitäten vorsehen.  
 
Auf Verordnungsstufe sind verschiedene weitere Massnahmen vorgesehen (s. nachfolgend 
Kapitel 8). 

3.9. Harmonisierung des Zeitpunkts der Anmeldung 

Mit der Einführung des freiwilligen Anmeldeverfahrens durch den Regierungsrat für Wahlen 
nach dem Mehrheitswahlverfahren (Art. 16 und 17 VPR) wurden in zeitlicher Hinsicht eine 
Diskrepanz zur Einreichung der Kandidaturen gemäss dem Bundesrecht geschaffen (Art. 47 
BPR). Diese wurden durch eine Anpassung der Frist zum 48. Tag vor dem Wahltag harmoni-
siert (Art. 34a Abs. 1 E-GPR). 

4. Nicht weiterverfolgte Massnahmen 

4.1. Generationenklausel zur Überprüfung des Landsgemeindesystems 

Mit einer Generationen- oder Evaluationsklausel auf Verfassungsstufe sollte der Regierungs-
rat beauftragt werden, in grossen und regelmässigen zeitlichen Abständen das Landsge-
meindesystem auf allfällig notwendige Anpassungen hin zu überprüfen. Damit sollten einer-
seits immer wieder auftauchende Diskussionen über das System kanalisiert und der Blick auf 
das grosse Ganze ermöglicht werden. Andererseits sollte die Klausel verhindern, dass die 
Landsgemeinde angesichts sich stetig wandelnder Bedürfnisse und Ansprüche in der Gesell-
schaft unbemerkt aus der Zeit fällt, und frühzeitige Anpassungen zugunsten des Erhalts der 
Landsgemeinde ermöglichen. 
 
Im Rahmen der Ausarbeitung der Vorlage hat der Regierungsrat jedoch von einer solchen 
Generationenklausel Abstand genommen. Die Kantonsverfassung ist ausserordentlich flexi-
bel: Jeder Stimmberechtigte sowie die Gemeinden und ihre Vorsteherschaften haben das 
Recht, zuhanden der Landsgemeinde Memorialsanträge auf Revision der Kantonsverfas-
sung zu stellen (Art. 138 Abs. 3 KV). Die Kantonsverfassung kann daraufhin ohne besondere 
Hürden oder qualifizierte Mehrheitsverhältnisse in dem für die Gesetzgebung vorgesehenen 
Verfahren abgeändert und sogar totalrevidiert werden (Art. 69 Abs. 1 und Art. 140 Abs. 2 
KV). Diese im interkantonalen Vergleich einmalig niederschwelligen Revisionsbestimmungen 
zur Kantonsverfassung erlauben es, auch in Bezug auf das Landsgemeindesystem nieder-
schwellig Änderungen vorzunehmen. Allerdings ist nach Auffassung des Regierungsrates 
Herausforderungen des Landsgemeindesystems dann zu begegnen, wenn sie auftauchen – 
und nicht auf Vorrat. Dieser agile und pragmatische Ansatz zeichnet das Glarner Verfas-
sungsverständnis und die hiesige politische Tradition aus. 
 
Hiervon hat sich der Regierungsrat im Nachgang zur Coronavirus-Pandemie überzeugt, in-
dem die damals festgestellten Herausforderungen bei Nichtdurchführbarkeit einer Landsge-
meinde umgehend als Massnahme «Stärkung der Krisensicherheit des politischen Systems» 

                                                
2 Vgl. Hierzu Bericht in Erfüllung des Postulats 21.3296 Carobbio Guscetti vom 25. Oktober 2023, S. 31–32 

m.w.H. Vgl. auch BBl 1975 I 1317, S. 1332, wonach die Ausübung der politischen Rechte Stimmberechtigten 
mit einer Behinderung «nach Möglichkeit» zu ermöglichen sei. In BGE 45 I 148 E. 3 macht das Bundesgericht 
deutlich, es könne nicht jeder Einzelne verlangen, dass seine besonderen Verhältnisse berücksichtigt werden. 
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Eingang in die Legislaturplanung 2023–2026 gefunden haben. Die Vorlage dazu wird derzeit 
erarbeitet. Sollten sich in Zukunft weitere Bedürfnisse in Bezug auf das Landsgemeindesys-
tem bemerkbar machen, so können diese von den Stimmberechtigten wie auch von den Be-
hörden eingebracht werden. Ein Automatismus, welcher ohne Not die über sechshundertjäh-
rige und breit verankerte Landsgemeinde infrage stellt, erachtet der Regierungsrat vor die-
sem Hintergrund für nicht notwendig. Damit bestätigt er seine Vision Glarus 2030, wonach 
Glarus der innovative und wirtschaftsstarke Landsgemeindekanton sein soll. 

4.2. Einführung des obligatorischen Anmeldeverfahrens bei Majorzwahlen 

Ebenfalls nicht weiterverfolgt wurde die Einführung eines Anmeldeverfahrens bei Majorzwah-
len. Mit der Einführung eines obligatorischen Anmeldeverfahrens wären Kandidatinnen und 
Kandidaten künftig verpflichtet gewesen, ihre Kandidatur bei Wahlen im Mehrheitswahlver-
fahren an der Urne bis zu einem bestimmten Stichtag im Vorfeld der Wahl offiziell einzu-
reichen und somit bekanntzugeben. Dies wäre die Grundlage für eine behördliche Informa-
tion wie auch für die Verwendung vorgedruckter Wahlzettel gewesen. Das obligatorische An-
meldeverfahren hätte ausserdem das Institut der stillen Wahlen ermöglicht, wonach in Fäl-
len, in denen gleich viele oder weniger Kandidatinnen oder Kandidaten als zu verteilende 
Sitze vorhanden sind, diese ohne Urnengang für gewählt erklärt werden können. 
 
Der Regierungsrat sprach sich gegen diese Massnahme aus. Das freiwillige Anmeldeverfah-
ren für Wahlen im Mehrheitswahlverfahren hat sich bewährt. Gerade in einer Vorlage zur 
Förderung der politischen Partizipation erscheint es nicht angezeigt, die gesetzlichen Hürden 
für eine Wahl höher anzusetzen, als sie es sind. Dies auch mit Blick auf den administrativen 
Mehraufwand, welche ein strengeres Anmeldeverfahren und die Ausfertigung vorgedruckter 
Wahlzettel zwangsläufig erfordern würde. Nicht zuletzt aber erachtet der Regierungsrat stille 
Wahlen gerade mit Blick auf die demokratische Tradition des Kantons Glarus als nicht un-
problematisch, lebt doch diese stark vom Umstand, dass Mehrheitsverhältnisse sichtbar wer-
den. Von einer Person, die ein Amt anstrebt, darf erwartet werden, dass sie sich dem 
Schiedsspruch einer Volkswahl stellt. 

5. Vernehmlassung 

5.1. Vernehmlassungsergebnisse 

In der Vernehmlassung befürwortete die Gesamtheit der 15 Vernehmlassungsteilnehmenden 
die allgemeine Stossrichtung der Vorlage. Als sachgerecht und positiv bewertet wurden ins-
besondere die Ausweitung des Stimm- und Wahlrechts für Auslandschweizer Stimmberech-
tigte auf die Ständeratswahl, die Verbesserung des Zugangs von Menschen mit Behinderun-
gen zur Ausübung von politischen Rechten und die Ermöglichung innovativer Projekte zur 
Förderung der politischen Partizipation. 

5.2. Beurteilung der Vernehmlassungen 

5.2.1. Berücksichtigte Vernehmlassungseingaben 

Verschiedene Eingaben betrafen den Umgang mit Wahl- und Abstimmungsunterlagen in 
Heimen oder im Zusammenhang mit Beistandschaften. Der Regierungsrat hat dieses Anlie-
gen erkannt und wird ihm mit dem in Aussicht gestellten Merkblatt der Staatskanzlei auf pra-
xistaugliche Weise begegnen. Die Staatskanzlei wird hierzu vorgängig mit den interessierten 
Stellen in Kontakt treten. 
 
Die Gemeinden forderten eine Änderung oder Streichung des geltenden (und zuvor nicht in 
der Vorlage berücksichtigten) Artikels 64 Absatz 4 GPR, welcher die Verwendung von Bild- 
und Tonaufnahmen der Landsgemeinde oder einer Gemeindeversammlung grundsätzlich 
nur für den Zweck der Protokollierung vorsieht, wobei eine Veröffentlichung in amtlichen Bild- 
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und Tonarchiven vorbehalten bleibt. Der Regierungsrat sieht in einer umfassenderen Nut-
zung der ohnehin erstellten Bild- und Tonaufnahmen durch die Behörden keine Verletzung 
privater oder öffentlicher Interessen, ist doch die Übertragung der Landsgemeinde und der 
Gemeindeversammlung im Falle der Medien bereits zulässig (Art. 63 Abs. 3 GPR). So wird 
ermöglicht, offizielle Bild- und Tonaufnahmen z. B. auch als Unterrichtsmaterialien zu ver-
wenden, was derzeit nicht unter «Veröffentlichung in amtlichen Bild- und Tonarchiven» ge-
fasst werden kann. Eine Streichung von Artikel 64 Absatz 4 GPR im Rahmen dieser Vorlage 
bietet sich an. 
 
Unterstützungswürdig erachtet der Regierungsrat das Anliegen der Gemeinden, die Anzahl 
der betriebenen Stimmlokale am Abstimmungstag nach Bedarf senken zu können. Nach gel-
tendem Recht muss die persönliche Stimmabgabe an der Urne am Abstimmungstag in allen 
Stimmlokalen möglich sein (Art. 12 Abs. 1 GPR). Die Gemeinden haben in den vergangenen 
Jahren eine stark rückläufige Tendenz beim Urnengang und dabei eine deutlich überwie-
gende Mehrheit brieflicher Stimmabgaben gegenüber den Stimmabgaben an der Urne fest-
gestellt. Sie berichten von nur schwach frequentierten Stimmlokalen und einer Überbean-
spruchung personeller Ressourcen. Die Gemeinden wünschen daher eine Flexibilisierung 
dieser Bestimmung. Der Regierungsrat unterstützt eine ermessensweise Anpassung an die 
sich ändernden Verhältnisse. Er setzt dabei voraus, dass sich die Gemeinderäte ihrer Ver-
antwortung gegenüber den Stimmberechtigten ihrer Gemeinde bewusst sind. 
 
Der von verschiedenen Vernehmlassungseingaben geforderten Einführung der elektroni-
schen Eingabe der Petition wird Rechnung getragen (Art. 87 Abs. 1 E-GPR). Der Regie-
rungsrat sieht bereits vor, dass künftig auch Petitionen auf dem Serviceportal eingereicht 
werden können. Hingegen sieht der Regierungsrat keine Veranlassung, im Bereich der digi-
talen Unterschriftensammlung (E-Collecting), welche bisher weder der Bund noch andere 
Kantone umgesetzt haben, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Der Unterschriftensammlung 
kommt bislang (aufgrund des Einzelantragsrechts in der Form eines Memorialsantrags) auf 
kantonaler Ebene keine und auf kommunaler nur eine geringe Bedeutung zu. Es kann sein, 
dass sich dies auf kommunaler Ebene bei Annahme des totalrevidierten Gemeindegesetzes 
ändert. Auf die Frage der digitalen Unterschriftensammlung ist allenfalls zurückzukommen, 
sobald Klarheit über die politische Entwicklung der Gemeinden und die Erfahrungen anderer 
Kantone mit den konkreten technischen Möglichkeiten besteht. 
 
Verschiedene Vernehmlassungseingaben betrafen die Fristen bei der Zustellung des Lands-
gemeindememorials oder der Unterlagen für die Gemeindeversammlung. Das Anliegen, das 
Landsgemeindememorial früher als vier Wochen vor der Landsgemeinde verfügbar zu ma-
chen, kann durch die Publikation des (rechtlich massgeblichen) elektronischen Landsge-
meindememorials sichergestellt werden. Auch die geforderte Erhöhung der Frist in Bezug 
auf die Unterlagen für die Gemeindeversammlung von 10 auf 21 Tage setzt der Regierungs-
rat in Absprache mit den Gemeinden um. Andere Fristen können aufgrund der Produktions-
zusammenhänge (insbesondere des Druckprozesses) nicht angepasst werden: so bei der 
Zustellung des Landsgemeindememorials in physischer Form vier Wochen vor der Landsge-
meinde oder bei der Zustellung der Unterlagen in dringlichen Fällen. Auch erachtet der Re-
gierungsrat ein Abweichen vom vorgesehenen Zugänglichmachen über eine Publikation auf 
den üblichen Kommunikationskanälen des Kantons im Internet auf eine direkte elektronische 
Zustellung an die Stimmberechtigten als aktuell nicht praktikabel. Ein Register mit allen E-
Mail-Adressen der Stimmberechtigten würde zu einem unverhältnismässigen Mehraufwand 
führen.  
 
Die Bitte der Gemeinden, dass die Ausführungsgesetzgebung rasch an die Hand genommen 
werden solle, nimmt der Regierungsrat zur Kenntnis. Die in diesem Zusammenhang geäus-
serten, weiteren Anliegen betreffend Änderung der VRP (etwa in Bezug auf die Kostenrege-
lung zur Verteilung des Landsgemeindememorials) werden in diesem Rahmen mit den Ge-
meinden zu besprechen sein. 
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Im Übrigen hat der Regierungsrat aufgrund der Vernehmlassung den Entwurf der Vorlage an 
verschiedenen Stellen noch verwesentlicht und gekürzt. So wurde bei allen elektronischen 
Eingaben, bei denen ein Unterschrifterfordernis besteht, der (bloss deklaratorische) Hinweis 
auf die unterschriftslose Zustellung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung über das 
elektronische Verwaltungsverfahren gestrichen. Diese Bestimmung gilt ohnehin. 

5.2.2. Nicht berücksichtigte Vernehmlassungseingaben 

Verschiedene Vernehmlassungseingaben adressierten die unterschiedlichen Regelungen 
betreffend die Zustellung des Landsgemeindememorials auf Stufe Kanton (opt-out) und der 
Unterlagen für die Gemeindeversammlungen auf Stufe Gemeinde (opt-in). Der Regierungs-
rat hält daran fest, dass nur auf diese Weise den sachlichen Unterschieden gebührend 
Rechnung getragen wird: In Bezug auf die Landsgemeinde möchte der Regierungsrat von 
einem allzu weitreichenden Paradigmenwechsel absehen und den Stimmberechtigten wei-
terhin die ihnen vertraute Zustellung des Landsgemeindememorials zusichern. Demgegen-
über möchten die Gemeinden einen weitergehenden Schritt wagen. Der Regierungsrat ist 
der Ansicht, dass beide Regelungen ihre Berechtigung haben und öffnet mit dieser Vorlage 
die Möglichkeit, dass der Kanton den Gemeinden folgt, wenn sich deren Regelung bewähren 
sollte. Ebenso traut er den Stimmberechtigten zu, mit den beiden Regelungen umgehen zu 
können, zumal sich ja zumindest auf Stufe Kanton kein Paradigmenwechsel ergibt. 
 
Einzelne Vernehmlassungseingaben beabsichtigten, auf den Entscheid des Regierungsrates 
betreffend nicht weiterverfolgte Massnahmen zurückzukommen. Sie brachten indes keine Ar-
gumente hervor, welche der Regierungsrat nicht schon erwogen hätte. Der Regierungsrat 
hält an seiner Auffassung fest und sieht nach wie vor keine Veranlassung zu einer Generati-
onenklausel zur Überprüfung des Landsgemeindesystems oder zur Einführung des obligato-
rischen Anmeldeverfahrens bei Majorzwahlen. Ebenso wird an der Unterscheidung bisheri-
ger Personen, die das Amt innehaben und kandidieren, und weiterer kandidierenden Perso-
nen auf den Namenslisten festgehalten. 
 
Für einige Vernehmlassungseingaben ging die Vorlage nicht weit genug. So wurde einerseits 
bemängelt, dass in dieser Vorlage nicht auch andere Bevölkerungsgruppen gezielter adres-
siert wurden und andererseits, dass insbesondere die Massnahmen für Stimmberechtigte mit 
Behinderungen nicht griffiger ausfielen, sodass aus Sicht der Behörden eine Pflicht und aus 
Sicht der Berechtigten ein justiziabler Anspruch besteht. In Bezug auf den ersten Punkt 
schlägt der Regierungsrat die Gesetzesänderungen vor, welche gewisse erkannte Defizite 
der Versammlungsdemokratie tatsächlich beheben können. Der Regierungsrat macht sich 
aber keine weitergehenden Vorstellungen, jede in der Studie des Zentrums für Demokratie 
erwähnte Bevölkerungsgruppe (z. B. Mieterinnen und Mieter, junge Eltern, neu Zugezogene) 
gesetzlich adressieren und individuell abholen zu können. Ebenso lehnt der Regierungsrat 
die Schaffung gerichtlich durchsetzbarer Ansprüche aufgrund der unklaren Folgen ab. 
 
Als nicht überzeugend erachtet der Regierungsrat den vereinzelten Vorschlag betreffend Be-
rücksichtigung leerer Stimmzettel bei der Berechnung des absoluten Mehrs. Eine solche Än-
derung würde eine Verhinderungspolitik begünstigen, welche dem Regierungsrat nicht er-
strebenswert erscheint. Ausserdem würden durch die strukturelle Erhöhung des absoluten 
Mehrs zweite Wahlgänge wahrscheinlicher, was für die kandidierenden Personen und die 
Behörden eine zusätzliche Belastung bedeutet – ohne, dass dem ein Nutzen entgegenste-
hen würde. Und letztlich können Stimmberechtigte, die mit der Auswahl an kandidierenden 
Personen unzufrieden sind, bereits heute in ihren Unmut ausdrücken und das absolute Mehr 
erhöhen, indem sie für eine beliebige wählbare Person stimmen. Der Regierungsrat ist über-
zeugt, dass sich das bisherige System bewährt hat. Dem Vorschlag wurde daher nicht Folge 
geleistet. 
 
Verschiedentlich wurde auf den Inhalt der Abstimmungsunterlagen hingewiesen. Einige for-
derten in diesem Zusammenhang eine Verankerung der «Leichten Sprache» im Gesetz. Bei 
der Leichte Sprache handelt es sich um eine speziell geregelte, der Barrierefreiheit dienende 
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Form der deutschen Sprache. Nach Auffassung des Regierungsrates sollen und müssen 
sich die Staatskanzlei und die Gemeindekanzleien um eine einfache, gut verständliche Spra-
che bemühen. Eine konsequente Übernahme der Regeln der Leichten Sprache erachtet der 
Regierungsrat jedoch als zu einengend und auch nicht angemessen, zumal eine umfas-
sende Bedienung in Leichter Sprache nicht durch die bisherigen Personalressourcen ge-
währleistet werden könnte. 
 
Bereits umgesetzt ist sodann eine Forderung der Gemeinden nach einer Änderung des gel-
tenden (und zuvor nicht in der Vorlage berücksichtigten) Artikels 23 GPR, damit im Vorfeld 
von Wahl- und Abstimmungsterminen die Stimmbeteiligung öffentlich bekanntgegeben wer-
den darf. Der Regierungsrat begrüsst dieses Vorhaben, welches bundesrechtlich zulässig ist 
und von gewissen ausserkantonalen Gemeinden auch rege genutzt wird. Die Bekanntgabe 
der Stimmbeteiligung fällt jedoch nicht unter den Regelungsinhalt von Artikel 23 GPR und ist 
bereits nach geltendem kantonalen Recht, gestützt auf die Informationspflicht öffentlicher Or-
gane gemäss Artikel 10 Absatz 1 des Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den 
Datenschutz und das Archivwesen (IDAG) möglich. Eine Änderung des GPR ist nicht erfor-
derlich. 
 
Abschliessend wurden verschiedene Eingaben nicht berücksichtigt, welche sich auf Gegen-
stände bezogen, die im Rahmen einer anderen Vorlage behandelt werden (wie z. B. das 
Ausländerstimmrecht auf kommunaler Stufe in der Vorlage zur Totalrevision des Gemeinde-
gesetzes) oder aber den Rahmen dieser Vorlage klar sprengen (wie z. B. das Einführen 
elektronischer Abstimmungshilfen). Letztere sind indes an Gemeindeversammlungen ge-
mäss Artikel 65 Absatz 4 GPR bereits möglich bzw. könnten allenfalls Gegenstand eines Pi-
lotprojektes im Sinne dieser Vorlage sein. 

6. Erläuterung zu den einzelnen Bestimmungen 

6.1. Verfassung des Kantons Glarus 

Artikel 57a; Politische Partizipation 

Absatz 1: Mit dieser Bestimmung wird die verfassungsrechtliche Grundlage für die Förderung 
der politischen Partizipation gelegt. «Förderung» lässt sich sowohl quantitativ wie qualitativ 
verstehen. Entsprechend kann diese Bestimmung eine Grundlage für Erlasse und Massnah-
men darstellen, welche die Stimmbeteiligung erhöhen oder aber die Art, wie politisch partizi-
piert wird, beeinflussen. Vorhaben, welche die politische Partizipation fördern, sind entspre-
chend ihrer Wichtigkeit auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe in ihren Einzelheiten zu regeln. 
Dies geschieht vorliegend mit den Pilotprojekten zur Förderung der politischen Partizipation 
(Art. 90a und 90b E-GPR). 

Absatz 2: Zur Förderung der politischen Partizipation gehört die Erleichterung des Zugangs 
von Menschen mit Behinderungen. Der Begriff «Mensch mit Behinderungen (Behinderte, Be-
hinderter)» richtet sich nach der bundesrechtlichen Legaldefinition von Artikel 2 Absatz 1 des 
Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinde-
rungen und bezeichnet eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geis-
tige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtun-
gen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzu-
bilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Es sollen jedoch nicht nur Menschen mit Be-
hinderungen, sondern auch andere Personen bei der Ausübung von politischen Rechten er-
fasst werden, die in der Fähigkeit, die für die Stimmabgabe nötigen Handlungen selbst vor-
zunehmen, beeinträchtigt sind (z. B. aufgrund ihres Alters oder anderer Gründe). Für solche 
Personen stellt diese Bestimmung eine programmatische Generalklausel dar, welche sich 
sowohl auf Wahlen und Abstimmungen an der Urne wie auch Wahlen und Abstimmungen an 
der Landsgemeinde oder Gemeindeversammlung bezieht. Bei den Massnahmen des Regie-
rungsrates gilt der Grundsatz der Verhältnismässigkeit: Massnahmen sind dann angezeigt, 
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wenn sie mit dem damit verbundenen Aufwand in einem angemessenen Verhältnis stehen. 
Aus dieser Verfassungsbestimmung können für einzelne Stimmberechtigte keine justiziablen 
Ansprüche abgeleitet werden. Aufgrund ihres programmatischen Charakters und der gerin-
gen Bestimmtheit kann sie im Einzelfall keine Grundlage eines gerichtlichen Entscheides bil-
den. Sie bedarf der Konkretisierung auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe. 

Artikel 62; Landsgemeindememorial 

Durch die Anpassung des bisherigen Wortlauts wird das Landsgemeindememorial von der 
physischen Form entkoppelt und damit seine elektronische Form ermöglicht. Es wird nicht 
länger verteilt, sondern zugänglich gemacht. Damit kann auf Gesetzesstufe das Landsge-
meindememorial in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 2 DVG in neu elektronischer Form 
für massgebend erklärt werden (Art. 59a Abs. 1 E-GPR). 

6.2. Gesetz über die politischen Rechte 

Artikel 3; Voraussetzungen und Inhalt 

Mit der Ergänzung wird das Stimmrecht der Auslandschweizerinnen und -schweizer auf die 
Wahl der beiden Ständeräte ausgeweitet. Es sind die bisher in Bezug auf Bundesangelegen-
heiten geltenden Bestimmungen massgebend. Namentlich haben sich Auslandschweizerin-
nen und -schweizer, um stimmberechtigt zu sein, im Stimmregister einzutragen (Art. 5 GPR). 

Artikel 12; Persönliche Stimmabgabe 

Absatz 1: Der Gemeinderat bestimmt eine genügende Anzahl Stimmlokale (Art. 11 Abs. 1 
GPR). Gemäss bisherigem Recht mussten diese Stimmlokale am Abstimmungstag zwingend 
für mindestens eine Stunde geöffnet werden. Die Streichung der Worte «in allen Stimmloka-
len» führt nun dazu, dass der Gemeinderat neu bestimmen kann, welche der vom ihm ge-
mäss Artikel 11 Absatz 1 GPR bestimmten Stimmlokale am Abstimmungstag betrieben wer-
den. Dem Gemeinderat wird somit ein grosses Ermessen eingeräumt (Art. 24 Abs. 1 VPR), 
wobei er sich weiterhin an übergeordnetes Recht zu halten hat (z. B. an die bundesrechtli-
chen Minimalanforderungen betreffend vorzeitige Stimmabgabe gemäss Art. 7 BPR). Der 
Gemeinderat hat sicherzustellen, dass die Stimmberechtigten über die allenfalls geänderten 
Urnenstandorte und -öffnungszeiten sowie über die Möglichkeiten der vorzeitigen persönli-
chen Stimmabgabe angemessen informiert werden (Art. 24 Abs. 3 VPR). 

Artikel 31; Wahlmaterial 

Die gesetzliche Aufzählung des Wahlmaterials wird mit einem neuen Absatz ergänzt, der nur 
für erste Wahlgänge von Wahlen nach dem Mehrheitswahlverfahren gilt. Es handelt sich – 
nach Eingaben in der Vernehmlassung – um eine Kann-Bestimmung. Dies ermöglicht je 
nach Ausgangslage – etwa beim Ausbleiben von fristgerecht angemeldeten Kandidaturen 
oder bei Nationalratswahlen, bei denen eine Namensliste kraft Bundesrecht (noch) nicht zu-
lässig ist – einen Verzicht auf eine solche Liste. Für die kommunalen oder kantonalen Wah-
len nach dem Mehrheitswahlverfahren, für welche eine Namensliste erstellt wird (Art. 34b E-
GPR), gehört diese zum Wahlmaterial dazu. Sie wird mit dem Wahlmaterial zusammen den 
Stimmberechtigten zugestellt. Sie kann, muss aber nicht unbedingt, ein eigenes Drucker-
zeugnis sein und kann z. B. auf der Rückseite eines Merkblattes abgedruckt werden. 

Artikel 32; Zustellung des Wahlmaterials 

Die Ausweitung des Stimmrechts der Auslandschweizerinnen und -schweizer verschärft das 
bereits bestehende Problem der oftmals kurzen Fristen (insb. bei zweiten Wahlgängen). Je 
nachdem, wo Auslandschweizerinnen und -schweizer leben, kann es sein, dass das Wahl-
material trotz rechtzeitigem Versand zu spät ankommt. In solchen Fällen trifft den Kanton 
kein Verschulden und sollen daraus auch keine Rechtsansprüche abgeleitet werden können. 
Das Bundesrecht kennt eine gleichlautende Bestimmung (Art. 12 Abs. 4 Verordnung über 
Schweizer Personen und Institutionen im Ausland). 
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Artikel 34a; Anmeldung der Kandidatur 

Absatz 1: Diese Bestimmung entspricht sinngemäss der bisherigen Regelung in Artikel 16 
Absatz 1 VPR. Sie wurde in das Kapitel 2.3.2. («Wahlen im Mehrheitswahlverfahren») einge-
fügt und stellt damit die (nachträgliche) gesetzliche Grundlage für die Bestimmung in Arti-
kel 16 VPR dar. Die bisherige Frist («bis spätestens am siebten Montag vor dem Abstim-
mungstag») wurde mit dem Bundesrecht harmonisiert (Art. 47 BPR), sodass nun die Anmel-
dung bis spätestens am 48. Tag vor dem Wahltag erfolgen muss. In Buchstabe a wurde statt 
einer Aufzählung («für die Wahl des Regierungsrates, des Nationalrates und der Stände-
räte») die einfachere Variante «kantonale Wahlen nach dem Mehrheitswahlverfahren» ver-
wendet. Die Wahl des Nationalrates richtet sich nach Bundesrecht und bildet nicht Gegen-
stand dieser Bestimmung. Buchstabe b wurde im Wortlaut angepasst, damit er Buchstabe a 
entspricht. 

Absatz 2: Auch für zweite Wahlgänge kann eine freiwillige Anmeldung erfolgen. Die Frist für 
die Anmeldung ist mit drei Tagen aufgrund des kürzeren Zeitabstandes zwischen erstem und 
zweitem Wahlgang (Art. 37 Abs. 1 GPR) bewusst kurz ausgestaltet. Trotzdem wird auf die 
neuerliche Zustellung von Namenslisten im zweiten Wahlgang verzichtet, denn diese Dienst-
leistung könnte die rechtzeitige Produktion und Distribution der Wahlzettel gefährden. Keine 
diesbezügliche Gefahr geht andererseits von der sinnvollen Dienstleistung an die Stimmbe-
rechtigten aus, wenn die Staats- oder Gemeindekanzlei auch bei zweiten Wahlgängen über 
die freiwilligen Anmeldungen informiert (Abs. 4). 

Absatz 3: Die bisherige Aufzählung von Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben a–j VPR mit den zu 
nennenden Angaben wird beibehalten, jedoch soll diese weiterhin – stufengerecht – auf der 
Verordnungsstufe geregelt werden. Der neue Absatz 3 gibt dem Regierungsrat die Kompe-
tenz dazu. 

Absatz 4: Die bisher in Artikel 17 VRP vorgesehene «angemessene Information der Stimm-
berechtigten» wird auf die Gesetzesstufe gehoben. Hierbei handelt es sich um eine Publika-
tion auf den dafür geeigneten Kanälen der Staats- oder Gemeindekanzlei wie namentlich im 
Internet, im Amtsblatt usw. Die Informationspflicht ist durch die Zurverfügungstellung in den 
dafür geeigneten Kanälen erfüllt. Die Informationspflicht besteht sowohl für den ersten wie 
auch für den zweiten Wahlgang. 

Artikel 34b; Namensliste 

Absatz 1: Die Namensliste stellt eine von Artikel 34a Absatz 4 E-GPR abweichende Form 
der Information der Stimmberechtigten dar. Durch die Namensliste erhalten alle Stimmbe-
rechtigten eine Liste mit den innert Frist gemeldeten Kandidaturen, welche als Grundlage für 
den Wahlentscheid dienen kann. Das Erstellen von Namenslisten liegt im Ermessen der zu-
ständigen Behörde. Damit kann auf die jeweilige Ausgangslage reagiert werden. Die Na-
mensliste wird mit dem Wahlmaterial versendet (Art. 31 Abs. 2 E-GPR). Dies ist aus logisti-
schen Gründen auf den ersten Wahlgang beschränkt. Für zweite Wahlgänge werden keine 
Namenslisten versandt. 

Absatz 2: Die Reihenfolge der Kandidaturen auf der Namensliste wird auf Gesetzesstufe ge-
regelt. Die Reihenfolge nach zeitlichem Eingang ihrer freiwilligen Kandidatur erscheint nicht 
sachgerecht. Es rechtfertigt sich aber die sachliche Unterscheidung zwischen Kandidatinnen 
und Kandidaten, welche bisher schon das Amt innehatten und sich einer Wiederwahl stellen 
und Kandidatinnen und Kandidaten, welche sich neu in das Amt wählen lassen wollen. Bis-
herige sind zuerst aufzuführen. Innerhalb der beiden Gruppen werden die Kandidatinnen und 
Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge ihres Nachnamens aufgeführt. Da die Namensliste 
lediglich eine Information der Stimmberechtigten darstellt, erwachsen den Kandidatinnen und 
Kandidaten durch ihre Position innerhalb der Reihenfolge keine massgeblichen Nachteile. 

Absatz 3: Die Namensliste darf nicht den Eindruck aufkommen lassen, dass die Stimmbe-
rechtigten nur die darauf aufgeführten Kandidatinnen und Kandidaten wählen können. Die 
Namensliste ist gerade kein vorgedruckter Wahlzettel, sondern eine Information. Zu dieser 
Information gehört der Hinweis, dass die Kandidatinnen und Kandidaten sich freiwillig ange-
meldet haben und dass weiterhin auch andere wählbare Personen gewählt werden können. 



 

19 

Absatz 4: Der Regierungsrat erhält hier die Kompetenz, auf der Verordnungsstufe zu regeln, 
welche für die freiwillige Anmeldung erforderlichen Angaben auf die Namensliste aufgenom-
men werden. Er hat dies mit der Regelung gemäss Artikel 34a Absatz 3 E-GPR zu koordinie-
ren, sodass nicht mehr Angaben für eine Anmeldung erforderlich sind, als später zur Infor-
mation benötigt werden. 

Artikel 37; Zweiter Wahlgang 

Das Wort «kandidierenden» wurde gestrichen, da auch Personen wählbar sind, welche sich 
nicht am freiwilligen Anmeldeverfahren beteiligt haben. Es sind alle stimmberechtigten Per-
sonen ab 18 Jahren wählbar. 

Artikel 43; Wahlvorschläge 

Absatz 2 Buchstabe f: Das Unterschrifterfordernis wird in Bezug auf eine elektronische Un-
terzeichnung mit der Möglichkeit einer qualifizierten elektronischen Signatur ergänzt. Diese 
Ergänzung ist deklaratorisch, denn die Bestimmung von Artikel 4a VRG gilt auch ohne die-
sen Verweis. Sie ist als ein Dienst am Rechtssuchenden zu verstehen. Entweder wird der 
Wahlvorschlag eigenhändig unterzeichnet oder aber er wird mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur versehen. Nicht zulässig ist die sog. «Faksimileunterschrift» (eingescannte 
und in das elektronische Dokument einkopierte Unterschrift). 

Artikel 59a; Landsgemeindememorial 

Absatz 1: In Übereinstimmung mit dem digitalen Primat ist die elektronische Form des 
Landsgemeindememorials rechtlich massgebend (Art. 3 Abs. 2 DVG). Es wird im Internet pu-
bliziert und nicht elektronisch an die Stimmberechtigten zugestellt (z. B. per E-Mail oder über 
das Serviceportal). Es gilt mit der Publikation im Internet von Gesetzes wegen als zugänglich 
gemacht. Die Einwendung, dass jemand das Landsgemeindememorial nicht gekannt habe, 
ist damit ausgeschlossen. 

Absatz 2: Das Landsgemeindememorial existiert zusätzlich in (rechtlich nicht massgebender) 
physischer Form auf Papier. Das Landsgemeindememorial in physischer Form kann in der 
Staatskanzlei von jeder Person eingesehen werden. Damit erfüllt die Staatskanzlei die Funk-
tion einer Einsichtsstelle wie bei der Gesetzessammlung (Art. 2 Abs. 2 Publikationsgesetz, 
PubG) und dem Amtsblatt (Art. 8 Abs. 3 PubG). 

Absatz 3: Trotz digitalem Primat hat jede Person das Recht, bei der zuständigen Behörde ei-
nen Auszug des digitalen Dokuments zu verlangen (Art. 3 Abs. 3 DVG). Da es sich beim 
Landsgemeindememorial um ein zentrales Dokument der Verfassungs- und Gesetzgebung 
handelt, müssen Stimmberechtigte ihr Exemplar in physischer Form nicht verlangen, son-
dern erhalten dieses – wie bis anhin – einmal pro Haushalt zugestellt. 

Absatz 4: Dem Regierungsrat wird die Kompetenz eingeräumt, auf Verordnungsstufe ein 
Verfahren zum Verzicht auf die automatische Zustellung von Artikel 59a Absatz 3 E-GPR zu 
schaffen (opt-out). Wenn sich Stimmberechtigte als mit der elektronischen Form bedient er-
achten, soll für diese eine Möglichkeit bestehen, nicht unnötigerweise auch noch das Lands-
gemeindememorial in physischer Form zu erhalten. Der zweite Satz blickt in die mittel- bis 
langfristige Zukunft, in welcher sich die elektronische Form des Landsgemeindememorials 
etabliert hat. Wenn (z. B. aufgrund der hohen Anzahl von Verzichten) sich abzeichnen sollte, 
dass die automatische Zustellung gemäss Artikel 59a Absatz 3 E-GPR nicht länger zeit- und 
sachgemäss ist, kann der Landrat den Systemwechsel (von opt-out zu opt-in) beschliessen. 
Danach müsste nicht mehr der Verzicht, sondern das Verlangen geltend gemacht werden. 
Auch hier sind die Einzelheiten durch den Regierungsrat auf Verordnungsstufe zu regeln. In 
jedem Fall soll aber die Möglichkeit des Landsgemeindememorials in physischer Form erhal-
ten bleiben. 

Absatz 5: Diese Bestimmung regelt zwei unterschiedliche Fälle von Dringlichkeit. 

Absatz 5 Buchstabe a: In diesem Fall von Dringlichkeit ist das Landsgemeindememorial be-
reits vorhanden, entweder, weil es bereits im Internet zugänglich gemacht und in physischer 



 

20 

Form versandt worden ist, oder aber, weil es sich bereits im Druck oder in der Verteilung be-
findet. Die Ergänzungen oder Nachträge betreffen nur einen Teil des Landsgemeindememo-
rials und werden bis spätestens fünf Tage vor der Landsgemeinde im Internet und mit einem 
Hinweis auf die entsprechende Fundstelle im Internet auch im Amtsblatt publiziert. Gerade 
die Publikation im Amtsblatt schränkt die Grösse der Ergänzung oder des Nachtrags ein, wo-
bei ein Hinweis auf die Ergänzung oder den Nachtrag im Internet genügt. Um neben dem 
Amtsblatt die Stimmberechtigten darauf hinzuweisen, soll von den Behörden überdies eine 
angemessene Information erfolgen. 

Absatz 5 Buchstabe b: In diesem Fall von Dringlichkeit ist das Landsgemeindememorial in 
seiner Gesamtheit hinfällig geworden oder aber eine Verschiebung oder eine ausserordentli-
che Landsgemeinde zeitlich derart knapp angesetzt, dass eine ordentliche Zugänglichma-
chung im Internet und in physischer Form aus faktischen Gründen kaum mehr infrage kom-
men kann. Zu denken ist hierbei an Krisen oder Notstandssituationen. In solchen Situationen 
kann das gesamte Landsgemeindememorial bis spätestens fünf Tage vor der Landsge-
meinde im Internet publiziert werden. Eine Publikation im Amtsblatt wird nicht verlangt, da 
die Länge eines Landsgemeindememorials sich typischerweise nicht dafür eignet. Ein Hin-
weis im Amtsblatt auf die entsprechende Fundstelle im Internet ist angezeigt. Eine gesetzli-
che Pflicht auf Zustellung des Landsgemeindememorials in physischer Form kann in solchen 
Fällen nur bestehen, wenn es die Umstände zulassen sollten. Grundsätzlich ist es an den 
Behörden, in solchen Fällen möglichst angemessen zu informieren. 

Absatz 6: Diese Bestimmung schafft die Möglichkeit für weitere «Medien», welche auf 
Grundlage und als Ergänzung des Landsgemeindememorials möglich sein sollen. Der Be-
griff «Medien» soll verschiedene textliche, grafische oder audiovisuelle Formen umfassen 
(z. B. die Broschüre, Erklärvideos usw.). Es handelt sich um keine «Materialien», insofern sie 
nicht Teil des Gesetzgebungsprozesses sind und keine über das Landsgemeindememorial 
hinausgehenden Informationen enthalten sollen. 

Artikel 60; Unterlagen für die Gemeindeversammlung 

Absatz 1: Die bisherige Bestimmung, welche auch noch die Zustellungsmodalitäten regelte, 
wurde entflechtet. Nun definiert Absatz 1 den zwingenden Inhalt der Unterlagen für die Ge-
meindeversammlung. Die Aufzählung bleibt unverändert. 

Absatz 1a: Auch für die Unterlagen für die Gemeindeversammlung wird der digitale Primat 
verankert. Es kann sinngemäss auf die Erläuterungen zu Artikel 59a Absatz 1 verwiesen 
werden. 

Absatz 1b: Auch für die Unterlagen für die Gemeindeversammlung wird eine Publikation und 
eine öffentliche Auflage vorgesehen. Es kann sinngemäss auf die Erläuterungen zu Arti-
kel 59a Absatz 2 verwiesen werden. 

Absatz 1c: Anders als beim Landsgemeindememorial erhalten nicht alle Stimmberechtigten 
die Unterlagen für die Gemeindeversammlung, sondern sie erhalten einmal pro Haushalt 
eine zusammengefasste Form der Unterlagen für die Gemeindeversammlung. Darauf sind 
neben der Traktandenliste die wesentlichen Punkte zu den Geschäften in Kürze wiedergege-
ben. Auf dieser zusammengefassten Form der Unterlagen sollen die Stimmberechtigten ei-
nen Link zu der elektronischen Version im Internet sowie auch einen Hinweis erhalten, dass 
ihnen auf Verlangen (z. B. mittels vorfrankierter Trennkarte, Hinweis auf Telefonnummer o-
der beim Schalter usw.) die Unterlagen vollständig oder in Teilen kostenlos zugestellt wer-
den. Die genaue Umsetzung ist den Gemeinden überlassen. 

Absatz 3: Diese Bestimmung regelt zwei unterschiedliche Fälle von Dringlichkeit. 

Absatz 3 Buchstabe a: Ergänzungen zu den Unterlagen können bis fünf Tage vor der Ge-
meindeversammlung im Internet und im Amtsblatt publiziert werden. Es kann sinngemäss 
auf die Erläuterungen zu Artikel 59a Absatz 5 Buchstabe a verwiesen werden. 

Absatz 3 Buchstabe b: Die ganzen Unterlagen können in Fällen von Krisen oder Notstands-
situationen im Internet publiziert werden. Eine gesetzliche Pflicht auf Zustellung der Unterla-
gen für die Gemeindeversammlung in physischer Form kann in solchen Fällen nur bestehen, 
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wenn es die Umstände zulassen sollten. Sodann besteht diese Pflicht einzig gegenüber je-
nen Stimmberechtigten, welche dies ausdrücklich verlangen (oder aber im Vorfeld bereits im 
Sinne eines Abonnements ihr Verlangen bis auf Widerruf angegeben haben). Wie in Arti-
kel 59a Absatz 5 Buchstabe b wird eine Publikation im Amtsblatt nicht verlangt, doch dürfte 
ein Hinweis im Amtsblatt auf die entsprechende Fundstelle im Internet je nach Umständen zu 
erwarten sein. Grundsätzlich ist es an den Gemeindebehörden, in solchen Fällen möglichst 
angemessen zu informieren. 

Absatz 4: Auch auf Grundlage und als Ergänzung der Unterlagen für die Gemeindever-
sammlung können weitere «Medien» zugänglich gemacht werden. Es kann sinngemäss auf 
die Erläuterungen zu Artikel 59a Absatz 6 verwiesen werden. 

Artikel 60a; Massnahmen für Stimmberechtigte mit Behinderungen 

Absatz 1: Die Staats- oder Gemeindekanzlei können für die Landsgemeinde oder für die Ge-
meindeversammlungen Massnahmen ergreifen, welche die Ausübung des Stimmrechts für 
Stimmberechtigte mit Behinderungen erleichtert. Naheliegende, allgemeine Massnahmen 
werden im Rahmen eines Ermessensentscheides der Staats- oder Gemeindekanzleien 
selbstständig ergriffen. Solch naheliegende, allgemeine Massnahmen sind z. B. Dolmetsche-
rinnen und Dolmetscher für Gehörlose, bauliche Vorrichtungen wie Rampen oder rollstuhlge-
rechte Zugänge zu Podien oder Mikrophonen. Es werden aber bewusst keine direkten Mass-
nahmen im Gesetz genannt, um hier dem breiten Fächer an möglichen Bedürfnissen gerecht 
werden zu können. Aus dieser Unbestimmtheit folgt jedoch auch, dass für einzelne Stimmbe-
rechtigte keine justiziablen Ansprüche abgeleitet werden können.  

Absatz 2: Bedürfnisse welche über die naheliegenden, allgemeinen Massnahmen von Ab-
satz 1 hinausgehen, müssen mit genügender Vorlaufzeit bei der Staats- oder Gemeinde-
kanzlei angemeldet werden. Den Zeitpunkt, bis zu welchem dies vor der Landsgemeinde o-
der Gemeindeversammlung möglich ist, bestimmt der Regierungsrat im Rahmen der Ausfüh-
rungsverordnung. Die Anmeldung kann durch die Stimmberechtigten mit Behinderung oder 
ihre Vertretung (worunter nicht nur Beistandspersonen, sondern auch Familienmitglieder und 
Lebenspartner fallen) formlos erfolgen. Sie müssen nicht substantiiert begründet werden. Die 
Staats- und Gemeindekanzleien können aber jene Rückfragen stellen, welche sie zur Ein-
schätzung des Gesuches für notwendig erachten. Die Staats- und Gemeindekanzleien ent-
scheiden über die geltend gemachten Bedürfnisse mit Blick auf den verfassungsrechtlichen 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Wenn immer möglich, versuchen sie eine Lösung zu fin-
den, welche die Teilnahme der Stimmberechtigten mit Behinderungen ermöglicht. Da kein 
justiziabler Anspruch auf Massnahmen gemäss Absatz 1 besteht, wird keine anfechtbare 
Verfügung ausgestellt. 

Artikel 71; Einreichung 

Absatz 1: Durch die Ergänzung «schriftlich oder elektronisch» wird klargestellt, dass beide 
Einreichungsarten möglich sind. Schriftlich erfolgt nach wie vor per Post oder durch persönli-
che Abgabe bei der Staatskanzlei, elektronisch etwa über das Serviceportal. 

Absatz 4: Das Unterschrifterfordernis ist in Bezug auf die elektronische Einreichung mittels 
einer qualifizierten elektronischen Signatur zu ergänzen. Diese Ergänzung ist deklaratorisch, 
denn die Bestimmung von Artikel 4a VRG gilt auch ohne diesen Verweis. Sie ist als ein 
Dienst am Rechtssuchenden zu verstehen. Entweder wird der Antrag eigenhändig unter-
zeichnet oder aber er wird mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Nicht zu-
lässig ist die sogenannte «Faksimileunterschrift» (eingescannte und in das elektronische Do-
kument einkopierte Unterschrift). 

Artikel 87; Form 

Auch Petitionen sollen elektronisch eingereicht werden können. Ein entsprechendes Tool auf 
dem Serviceportal ist in Vorbereitung. 
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Artikel 90a; Pilotprojekte 

Absatz 1: Pilotprojekte können bewilligt werden, wenn sie einen Sachbezug zum Thema För-
derung der politischen Partizipation aufweisen. Die Zuständigkeit des Regierungs- oder Ge-
meinderates folgt aus der Art, Grösse und der Bedeutung des Pilotprojekts. Aus der Bewilli-
gungspflicht ergibt sich, dass vorgängig ein Antrag mit Angabe des wesentlichen Inhalts des 
Pilotprojektes zu erfolgen hat (z. B. Ziel, Dauer, Massnahmen, Evaluationsparameter usw.). 

Absatz 2: Pilotprojekte sind zu befristen und zu evaluieren. Die Frist soll verhindern, dass 
sich Pilotprojekte verselbstständigen und die Evaluation soll sicherstellen, dass dem definier-
ten Ziel zugearbeitet wird. Diese Vorgaben sind im Rahmen der Bewilligung durch den Re-
gierungs- oder Gemeinderat zu spezifizieren. 

Absatz 3: Hiermit wird eine Kompetenz für den gemäss Absatz 1 zuständigen Regierungs- 
oder Gemeinderat geschaffen, um im Zusammenhand mit einem bewilligten Pilotprojekt, 
eine befristete Verordnung zu erlassen. Es handelt sich um eine Kann-Bestimmung, von wel-
cher der Regierungs- oder Gemeinderat keinen Gebrauch machen muss. 

Absatz 4: Erfordert es der Zweck des Pilotprojekts, so kann der gemäss Absatz 1 zuständige 
Regierungs- oder Gemeinderat in seiner befristeten Verordnung vorsehen, dass vom (im 
Falle des Regierungsrates kantonalen und im Falle des Gemeinderates kommunalen) Ge-
setz abgewichen wird. In solchen Fällen ist zwingend eine Verordnung zu erlassen. Die Ab-
weichung darf übergeordnetes Recht nicht verletzen. 

Artikel 90b: Finanzierung 

Sowohl Regierungs- wie Gemeinderat können im Rahmen ihrer Zuständigkeit und finanziel-
len Kompetenzen Pilotprojekte finanziell unterstützen, wobei ihnen ein grosser Ermessens-
spielraum eingeräumt wird. Eine teilweise Übernahme von Kosten kommt etwa dann in 
Frage, wenn eine private Organisation (z. B. ein Verkehrs- oder Gewerbeverein) ein Projekt 
verfolgt, das vom Staat unterstützt werden soll (z. B. ein partizipatives Projekt zur Aufwer-
tung eines Dorfes). 

7. Inkraftsetzung 

Die Verfassungsänderung kann sofort in Kraft treten. Über den Zeitpunkt der Inkraftsetzung 
der Gesetzesänderung soll hingegen der Regierungsrat entscheiden. Dies ermöglicht, den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens mit dem Inkrafttreten der Ausführungsbestimmungen auf Ebene 
der regierungsrätlichen Verordnung zu koordinieren. Zudem kann er den Zeitpunkt so wäh-
len, dass es nicht zu Friktionen mit allfälligen Wahlterminen (Ersatzwahlen) nach der Lands-
gemeinde 2025 kommt. 

8. Ausblick auf Änderung der Verordnung über die politischen Rechte 

Die neuen Bestimmungen verlangen nach einer Anpassung der VPR. Diese ist nicht Be-
standteil dieser Vorlage, da sie vom Regierungsrat in eigener Kompetenz vorgenommen 
werden kann. Dennoch rechtfertigt es sich angesichts der auf Verfassungs- und Gesetzes-
stufe beantragten Änderungen, einen summarischen Ausblick auf die Ausführungsbestim-
mungen zu geben. 
 
Auf Verordnungsstufe sind verschiedene Massnahmen des Regierungsrates zu regeln, wel-
che sich direkt auf die Generalklausel der Kantonsverfassung zur Förderung der politischen 
Partizipation stützten (Art. 57a Abs. 2 E-KV). Denkbar sind folgende Massnahmen: 
– Der Einsatz von Abstimmungsschablonen für Menschen mit einer Sehbehinderung. 

Diese Bestimmung hätte gegenwärtig noch keine praktische Bedeutung, denn es gibt im 
Kanton bislang keine Sachabstimmungen an der Urne. Sie ist aber für den Fall sinnvoll, 
dass künftig im Kontext möglicher Reformen der Gemeindelegislativen Sachabstimmun-
gen an der Urne vorgenommen werden; 
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– der Einsatz von Wanderurnen (für die Stimmabgabe in Kranken-, Alters- und Pflegeein-
richtungen); 

– die Vereinheitlichung von Wahlzetteln und Listen; 
– die Ausdehnung der Wahlhilfe auf die Unterzeichnung von Referenden usw. 
 
Auf Verordnungsstufe sind sodann die Voraussetzungen, Zuständigkeiten und das Verfahren 
für den Verzicht auf die automatische Zustellung des Landsgemeindememorials in physi-
scher Form zu regeln. Sodann sind die Voraussetzungen für den Wechsel hin zu einem Sys-
tem, indem nicht länger der Verzicht, sondern das Verlangen geltend gemacht werden muss, 
zu regeln. 
 
Schliesslich sind auf Verordnungsstufe noch die Artikel 16 und 17 VPR mit den Anpassun-
gen auf Gesetzesstufe zu bereinigen und die Auflistung der Angaben auf der Namensliste 
festzulegen. 

9. Personelle und finanzielle Auswirkungen 

Die meisten der beantragten Änderungen bedeuten kaum administrativen Mehraufwand oder 
nennenswerte Mehrkosten. So kommen zwar verschiedene Aufgaben auf die Staatskanzlei 
und die Gemeindekanzleien zu, doch sollten diese im Rahmen der ohnehin im Zusammen-
hang mit Wahlen und Abstimmungen zu erfolgenden Tätigkeiten bewältigt werden können. 
So müssen z. B. Auslandschweizer Stimmberechtigte, die neu einen Wahlzettel für die Stän-
deratswahl erhalten, aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Nationalratswahl ohnehin mit 
Wahlunterlagen bedient werden.  
 
Die sich aus der Verfassungsbestimmung zur Förderung der politischen Partizipation im 
Sinne eines verbesserten Zugangs von Menschen mit Behinderungen zur Ausübung ihrer 
politischen Rechte ergebende finanzielle Auswirkung ist schwer zu beziffern. Mehrere Mass-
nahmen wurden bereits ohne diese Verfassungsbestimmung ergriffen (z. B. Gebärdendol-
metscherinnen und -dolmetscher an der Landsgemeinde).  
 
Die Förderung der politischen Partizipation durch Pilotprojekte kann finanzielle Auswirkungen 
haben, wobei dem Regierungs- und Gemeinderat ein grosser Ermessensspielraum einge-
räumt wird. Eine Steuerung über das ordentliche Budget durch die zuständige Behörde ist 
möglich. 
 
Die grössten finanziellen Auswirkungen sind im Bereich der Neukonzipierung des Landsge-
meindememorials zu verorten: 
 
Die vom Landrat genehmigte Legislaturplanung 2023–2026 geht für die Neukonzipierung 
des Landsgemeindememorials von einmaligen Kosten für den Kanton von 50’000 Franken 
aus. Damit werden insbesondere die vorgesehene Online-Plattform für die Landsgemeinde 
auf die Bedürfnisse des neuen Konzepts angepasst und die vorgesehene Broschüre gestal-
tet. Die jährlich wiederkehrenden Mehrkosten für den Kanton gegenüber dem Status quo 
werden auf rund 20’000 Franken geschätzt. Die Mehrkosten werden durch den zusätzlichen 
Druck der Broschüre verursacht. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass die Kosten für 
das Memorial in den vergangenen Jahren deutlich reduziert werden konnten. Zu beachten ist 
zudem, dass die Produktionskosten für Broschüre und Memorial stark vom jeweiligen Um-
fang abhängen. Dieser ergibt sich aus der Geschäftslast und lässt sich nicht beeinflussen. 
Ein weiterer Faktor, der nur schwer zu prognostizieren ist, stellt die Zahl der Abbestellungen 
dar. Je höher diese ist, desto tiefer die Produktionskosten des Memorials. Im Projekt wird 
mittelfristig mit einer Reduktion der Zahl der Memoriale um 20 Prozent gerechnet (minus 
3000 Exemplare). 
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Aufgrund der aktuell in den Artikeln 7 und 11 VPR vorgesehenen Aufgabenteilung, wonach 
die Gemeinden für die Zustellung von Memorial und Stimmrechtsausweis für die Landsge-
meinde zuständig sind und die Kosten dafür tragen, sind auch die Gemeinden von der Neu-
konzipierung des Memorials betroffen. Wahrscheinlich ist, dass die Zahl der zu versenden-
den Memoriale abnehmen wird. Noch offen ist, was der Versand unter dem künftigen Re-
gime kosten wird. Die Schweizerische Post evaluiert dies noch. Aktuell gilt für die Zustellung 
des Memorials eine Sonderlösung. Es ist mit Kostensteigerungen im vierstelligen Bereich zu 
rechnen. Die Versandkosten für das Memorial hängen letztlich aber von dessen Umfang 
bzw. Gewicht ab. Steigen werden auch die Kosten für den Versand des Stimmrechtsauswei-
ses. Das Konzept sieht aktuell vor, dass dieser Bestandteil der Broschüre ist. Die Kostenstei-
gerung – wiederum abhängig vom Umfang der Broschüre – im Vergleich zum Status quo 
liegt im einstelligen Rappenbereich pro Stück bzw. bei 26’500 Stimmberechtigten im tiefen 
vierstelligen Bereich. 

10. Antrag 

Der Regierungsrat beantrag dem Landrat, 
 

1. die beiliegende Verfassungs- und Gesetzesänderung der Landsgemeinde zur Zu-
stimmung zu unterbreiten; und 

2. die Motion Urs Sigrist, Schwändi, und Mitunterzeichner «Änderung Gesetz über die 
politischen Rechte – Artikel 43 Wahlvorschläge» als erfüllt abzuschreiben. 

 
 
Genehmigen Sie, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer 
vorzüglichen Hochachtung. 
 

Im Namen des Regierungsrates 
 
Kaspar Becker, Landammann 
Arpad Baranyi, Ratsschreiber  

 
 
 
Beilagen: 
– SBE Änderung der Verfassung des Kantons Glarus 
– Synopse Änderung der Verfassung des Kantons Glarus 
– SBE Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte 
– Synopse Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte 
– Motion 
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